
Schriftliche Anwaltsprüfung 

I. TEIL 1 

A. Sachverhalt 

1. Herr Schmidt, deutscher Staatsangeh6riger mit Wohnsitz in Horgen, hat vor einigen 

Jahren mit Geld, das er von seinen Eltern geerbt hatte, die Schmidt AG mit Sitz in 

Zürich gegründet (Alleinaktionar). Unter seiner Führung (einziger Verwaltungsrat) 

war die Schmidt AG überaus erfolgreich. Herrn Schmidt fehlten jedoch die finanziel

len Mittel, um die von ihm ehrgeizig angestrebte Expansion der Geschaftstatigkeit 

der Schmidt AG zu finanzieren. Er ging auf die Suche nach neuen Investoren und 

fand schliesslich drei so genannte Finanzinvestoren, namlich Herrn M, wohnhaft in 

München, Herrn R, wohnhaft in Rom, sowie Herrn Z, wohnhaft in Zug. 

2. Nach langeren Verhandlungen einigten sich al/e Beteiligten auf eine markante Akti

enkapitalerh6hung. Nach Durchführung der AK-Erhbhung waren die Herren M, R 

und Z mit je 20% und Herr Schmidt mit 40% an der Schmidt AG beteiligt. NaWrlich 

schlossen die vier Herren (Schmidt sowie M, R und Z) einen recht detaillierten 

schríftlichen Aktionarbindungsvertrag (ABV) ab. Dieser ABV enthielt u.a. folgende 

Bestimmung: 

"Herr Schmidt wird zugesichert, dass er wahrend mindestens 5 
Jahren ab Unterzeichnung dieses Vertrages einziger VerwaJtungs
rat der Schmidt AG b!eiben wird. /I 

"Herr Schmidf wird überdies zugesichert, dass er ebenfal/s wah
rend mindestens 5 Jahren ab Unterzeíchnung dieses Vertrages 
oberster und alJeiniger Gesch8.ftsführer der Schmidt AG mít Ein
zelunterschrift (CEO) sein wird. /I 

"Für aJfe sich aus díesem Vertrag ergebenden Streitigkeíten ist das 
HandeJsgericht des Kantons Zürich zustandig." 

Gesetzestexte: OR und ZGB (je Ausgabe Peter Gauch), ZPO, GVG, BGG 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 'le:.' 

Fragen: 

Was halten Sie von diesen Vertragsbestimmungen (bitte zu jeder einzelnen 

Vertragsbestimmung kritisch Stellung nehmen)? 

Andert sich an Ihrer Beurteilung der drei Vertragsbestimmungen etwas, wenn 

angenommen wird, es sei nícht nur Herr Schmidt Prasident mit EU, sondern 

die drei Finanzinvestoren kollektivzeichnungsberechtigte Mitglieder des Ver

waltungsrates der Schmidt AG und wenn ja, was? 

11. TEIL 2 

A. Sachverhalt 

3. Gehen Sie davon aus, dass bei im Übrigen gleich bleibendem Sachverhalt in der 

Tat Herr Schmidt Prasident (mit EU) und die drei Finanzinvestoren Mitglieder (kol

lektivzeichnungsberechtigt) des Verwaltungsrates der Schmidt AG sind. Leider kam 

es in der Folge zwischen Herrn Schmidt einerseits und den drei Finanzinvestoren M, 

R und Z andererseits zu Meinungsverschiedenheiten. Mit eingeschriebenem Brief 

vom 15. Januar 2008 wurde Herr Schmidt von den übrigen drei Verwaltungsraten 

aufgefordert, "schnellstm6glich" zu einer Verwaltungsratssitzung einzuladen mit fol

genden zwei Traktanden: 

"Neuwahl des Prasidenten des Verwaltungsrates" 

"Neubestellung der GescMftsführung (CEO)" 

4. Nachdem Herr Schmidt auf diese Aufforderung wahrend 14 Tagen nicht reagiert 

hatte, lud der Verwaltungsrat Z kurzerhand selbst unter Wahrung einer Einberu

fungsfrist von 10 Tagen zu eíner Verwaltungsratssítzung mit den obigen Traktanden 

ein. 

Zu Ihnen kommt nun Herr Schmidt und will wissen, ob er an dieser Verwaltungs

ratssitzung teilnehmen soll. Herr Schmidt ist überzeugt, dass sich die drei übrigen 

Verwaltungsrate untereinander abgestimmt haben und gegen ihn stimmen werden. 

Fragen: 

Was rate n Sie Herrn Schmidt und mit welcher Begründung? 

Gesetzestexte: OR und ZGB (je Ausgabe Peter Gauch), ZPO, GVG, BGG 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Falls Sie Herrn Schmidt raten, nicht an dieser "VR-Sitzung" teilzunehmen, se

hen Sie irgendwelche M6glichkeiten, die Interessen des Herrn Schmidt wei

tergehend zu schützen und wenn ja, welche? 

Wo bzw. bei welchen Beh6rden würden Sie gegebenenfalls intervenieren und 

wie; welche Antrage stellen Sie? 

5. Nehmen wir an, die Herren M, R und Z hatten diese "VR-Sitzung" durchgeführt und 

gemass Protokoll unter dem Traktandum "Prasenz" Herrn Schmidt als unentschul

digt abwesend erwahnt, im Übrigen Herrn Schmidt als Prasident des VR abberufen 

und durch Herrn Z ersetzt und Herrn Schmidt als CEO fristlos "abgesetzt" und durch 

einen aussenstehenden Fachmann ersetzt. 

Fragen: 

Hat Herr Schmidt die M6glíchkeit, diese "VR-Beschlüsse" irgendwie zu Fali zu 

bringen und gegen wen und vor welchem Gericht müsste er klagen? 

Wie würden die Rechtsbegehren lauten? 

Wie schatzen Sie die Erfolgschancen der Klage ein und mit welcher Begrün

dung? 

111. TEIL 3 

A. Sachverhalt 

6. Seit den Auseinandersetzungen gemass Tei! 1 und 2 sind Jahre vergangen. Zwi

schenzeitlich wurde die Schmidt AG erfolgreich verkauft; Herr Schmidt hat einen 

zweistelligen Millionenbetrag für seine 40%-ige Beteiligung erhalten. 

7. Leider hatte Herr Schmidt im Privatbereich weniger GIÜck. Seine Ehefrau, ebenfalls 

deutsche Staatsangeh6rige, beabsichtigt, eine Scheidungsklage einzuleiten. Frau 

Schmídt kommt zu Ihnen und erlautert dabei was folgt: 

Das "eheliche Verm6gen" stamme fast ausschlíesslich aus dem seinerzeitigen 

Verkauf der Schmidt AG (was richtig ist). Eine Freundin habe ihr gesagt, sie solle im 

Falle einer Scheidung mindestens die Halfte des Verkaufserl6ses verlangen. Ihre 

Gesetzestexte: OR und ZGB Ue Ausgabe Peter Gauch), ZPO, GVG, BGG 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Frage, ob ein Ehevertrag oder sonst irgendwelche Erklarungen über ihre güterrecht

liche Situation bestünden, verneint sie (zu Recht). 

Fragen: 

Wo ki:innte/müsste Frau SchtrÍidt die Scheidungsklage einreichen? 

Welche güterrechtlichen Ansprüche stehen Frau Schmidt zu bzw. welche Fra

gen stellen sich und wie argumentieren Sie für Frau Schmidt und wie würden 

Sie für Herrn Schmidt argumentieren? 

Die Prüfungsaufgabe ist nicht abzuschreiben, aber ist mit Ihrer Arbeit wieder ab

zugeben. 

Gesetzestexte: OR und ZGB Ue Ausgabe Peter Gauch), ZPO, GVG, BGG 
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q~/o2. 
Schriftliche Anwaltsprüfung 

FalI 1 

Am 17. April 2000 verkaufte Adam eine Maschine an Bruno. Der schriftliche 

Kaufvertrag sah einen Kaufpreis von CHF 350'000 vor, den Bruno bezahlte. 

Mit Eingabe vom 16. September 2002 klagte Cain als einziger Erbe des verstor

benen Adam gegen Bruno vor dem Bezirksgericht Meilen auf Verurteilung zur 

Zahlung von CHF 186'944. Die Klage wurde am 28. Oktober 2003 im Umfang 

vom CHF 105'000 gutgeheissen. Ziff. 1 des Urteilsdipositivs lautete: 

"In teilweiser Gutheissung der Klage wirde der Beklagte verpflichtet, dem Kla

ger CHF 105'000 zu bezahlen." 

Das Gericht befand, Cain habe beweisen kõnnen, dass die Parteien des Kaufver

trages entgegen dem schriftlichen Vertrag einen Preis von CHF 579'000 verein

bart hatten, wovon CHF 350'000 sofort, der Rest in monatlichen Raten à CHF 

3'500 zahlbar seien. Von den eingeklagten noch ausstehenden CHF 186'944 sei

en bis zum Urteilszeitpunkt erst 30 Raten, somit CHF 105'000, fâllig geworden. 

Das Urteil wurde nicht angefochten. 

Mit Eingabe vom 10. Januar 2007 verklagte Cain den inzwischen umgezogenen 

Bruno beim Bezirksgericht Zürich auf Verurteilung zur Zahlung von CHF 

81 '944. Mit Urteil vom 11. Mãrz 2008 hiess das Bezirksgericht Zürich die Klage 

gut und verurteilte Bruno, Cain CHF 81 '944 zu bezahlen. Es ftihrte u.a. aus, 

Cain habe bereits im ersten Verfahren vor dem Bezirksgericht Meilen seinen ge

samten Anspruch aus dem umstrittenen Kaufvertrag geltend gemacht, worauf 

damals die Grundlage dieses Anspruchs beurteilt und bejaht und nur die Fãl

ligkeit teilweise vemeint worden sei. An diese Feststellungen sei das Gericht 
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gebunden. Da die Fãlligkeit der restlichen Kaufpreisraten zwischenzeitlich ein

getreten sei, sei die Klage gutzuheissen. 

Bruno reichte beim Obergericht des Kantons Zürich Berufung ein und bean

tragte, das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 11. Mãrz 2008 sei aufzuheben 

und die Klage abzuweisen. Femer beantragte er, es sei vorfrageweise festzustel

len, dass Bruno die Maschine von Adarn zu einem Kaufpreis von CHF 350'000 

erworben habe. 

Heute kornrnt Bruno zu Ihnen und will sich beraten lassen. Er will insbesondere 

wissen, ob er richtig vorgegangen sei. Ferner will er wissen ob, falls das Ober

gericht seine Berufung gutheisse, Cain seinerseits die Mõglichkeit bekomrnen 

werde, sofort ans Bundesgericht zu gelangen. 

Wie beraten Sie Cain? 

Fali 2 

Mit Beschluss einer als Universalversamrnlung durchgeführten ausserordentli

chen Generalversammlung der Vorwãrts AG, Zürich, vorn 28. April 2008, wur

den der Gesellschaft drei neue Verwaltungsrãte bestellt. Edgar hãlt 10% der 

Aktien der Vorwãrts AG und war nach seinen eigenen Angaben an der Ver

sarnrnlung weder anwesend noch vertreten. Edgar komrnt heute zu Ihnen und 

sagt, er habe in der gestrigen Ausgabe des SHAB von der Eintragung der neuen 

Verwaltungsrãte im Handelsregister Zürich erstrnals Kenntnis erhalten. Er fragt 

Sie, spezifisch (a) ob er Anspruch auf zweckrnãssigen Rechtsschutz habe; (b) 

wenn ja, wie gegen wen vorzugehen sei; (c) wer in einem allfál1igen Verfahren 

die AG vertreten würde. 

Wie beraten Sie Edgar? 
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FalI 3 

Bérénice erscheint heute bei Ihnen und erzãhlt, am vergangenen Freitag sei 

gegen sie in ihrem Wohnsitzstaat Frankreich ein Konkursverfahren erõffuet 

worden. Sie dürfe nach franzõsischem Recht nicht mehr über ihre Aktiven in 

und ausserhalb von Frankreich verfügen. Indessen seien ihre finanziellen 

Schwierigkeiten einzig darauf zurückzuführen, dass Benny (Zürich) ihr mehrere 

Millionen Franken schulde. Allerdings drohe der aus schweizerischem Recht 

abgeleitete Anspruch gegen in den nãchsten Tagen zu verjãhren. Bérénice 

mõchte von Ihnen wissen, wie am Zweckmãssigsten vorzugehen sei. 

Wie beraten Sie Bérénice? 

Gesetze: Gesetzesausgabe GAUCH (ZGB und OR mit Nebengesetzen), ZPO ZH; 

GVG ZH; SchKG; BGG. 
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Sehriftlíehe Anwa1tsprüfung . 

Aufgabe 1 

Die Onix AG ist ein Ingenieurbüro mit Sitz in Zürieh mit rund 200 Angeste11ten. Die Onix ist 

in versehiedenen Bereiehen tãtig. Eine Abtei1ung (Abteilung Sieherheitsteehnik) mit 17 An

geste11ten befasst sieh mit der Planung von Sieherheitsanlagen (Brandsehutz, Zugan

gangskontro11e, ete.) fur Einkaufzentren und Kraftwerke. Die Mitarbeiter der Abteilung bear

beiten zur Zeit seehs Auftrãge mit einem Honorarvolumen von CHF 5 Mio. Da die Onix AG 

mit Liquiditãtsproblemen kãmpft, hat der Verwaltungsrat der Onix AG am 15. August 2008 

Folgendes besehlossen: 

"1. Die Abteilung Sieherheitsteehnik mit a11en Mitarbeitem und Auftrãgen so11 bis spãtes

tens 31. Dezember 2008 verkauft werden. Der Verkaufserlõs so11 mindestens CHF 2.5 

Mio. betragen. 

2. RA XY wird beauftragt, bis 22. August 2008 ein juristisehes Konzept zu erarbeiten, 

wie der Verkauf juristiseh abgewiekelt werden sol1." 

Sie (Kandidat) werden mit der Ausarbeitung des Konzepts beauftragt. Dabei erklãrt Ihnen der 

Gesehãftsleiter ergãnzend zum Besehluss des Verwaltungsrates, dass keine Passiven der Onix 

AG übertragen und aueh keine Firma gegründet werden so11. Das Konzept so11 die Probleme 

eines derartigen "Verkaufs" und die entspreehenden Lõsungen aufzeigen. 

Aufgabenstellung: 

1. Erste11en Sie das juristisehe Konzept zu Handen des Verwaltungsrates. 

2. Soweit Ihnen fur die Ausarbeitung des Konzeptes Saehverhaltselemente fehlen, ste11en 

Sie einen Fragenkatalog an den Verwa1tungsrat zusammen. 
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Aufgabe 2 

Peter Meier und Anna Meier wollen sich scheiden lassen. Es bestehen lediglich bezüglich der 

güterrechtlichen Auseinandersetzung noch Unklarheiten. Die Eheleute mõchte diese durch Sie 

klãren und schreiben ihnen Folgendes: 

a) Wir haben 1995 geheiratet. Wir haben keinen Güterrechtsvertrag. Anna hat 1998 aus 

dem Nachlass ihrer Mutter eine renovationsbedürftige Liegenschaft zum Anrechnungs

wert von CHF 300'000.-- übemommen. Aus dem von ihr in die Ehe eingebrachten Geld 

investierte Anna im Jahr 2000 CHF 20'000.-- in Renovationsarbeiten. Peter Meier steu

ert fur die Renovation im Jahr 2000 seinerseits CHF 40'000.-- von seinem Arbeits

verdienst bei. Nach der Renovation hatte das Haus einen Verkehrswert von CHF 

350'000.--. Heute hat das Haus einen Steuerwert von CHF 400'000.--, der Gebãudever

sicherungswert betrãgt CHF 280'000.--, und der Verkehrswert gemãss Schãtzung des 

Hauseigentümerverbandes betrãgt CHF 540'000.--. Hat Peter aufgrund seines Beitrages 

in der güterrecht1ichen Auseinandersetzung einen Anspruch und falls ja, wieviel ? 

b) Peter hat 1995 ein Wertschriftendepot bei der Bank X in die Ehe eingebracht. Gemãss 

Depotauszug wies das Depot im Zeitpunkt der Heirat einen Wert von CHF 345'876.-

auf, fast ausschliesslieh aus Aktien von bõrsenkotierten Untemehmen bestehend. Peter 

hat mit diesen Aktien spekuliert. Er hat dafur monatlieh ca. einen Tag aufgewendet. 

Heute weist das Depot einen Wert von CHF 1.2 Mio. auf. Hat Anna Anspruch auf einen 

Teil dieser Bõrsengewinne ? 

c) Alle übrigen Vermõgensbestandteile (Konten, Gegenstãnde, Autos, ete.) haben wir be

reits verteilt. Kõnnen Sie uns in Berücksichtigung der Beantwortung der Fragen a und b 

eine Klausel betreffend das Güterrecht fur eine Scheidungskonvention formulieren ? 

d) Benõtigen Sie fur die Beantwortung der beiden Fragen und von lit. c weitergehende In

formationen ? 
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Aufgabe 3 

Die Schweizerische Eidgenossenscha:ft, Eidg. Steuerverwa1tung, Hauptabtei1ung Mehr

wertsteuer (EStV) ver1angt gestützt auf einen mit einer Rechtskra:ftbescheinigung versehenen 

Einspracheentscheid beim Einzelrichter des Bezirkes Zürich definitive Rechtsõffnung im Be

trag von Fr. 38'000.--. Die betriebene Isis AG macht ge1tend, der Einspracheentscheid sei ihr 

nicht zugestellt worden. Die EStV nimmt an der Rechtõffnungsverhandlung nicht tei1. 

a) Wie ist zu entscheiden ? 

b) Wie sieht der vollstãndige Rechtsmittelweg aus? 

Gesetze 

OR, Fusionsgesetz, ZGB, SchKG, ZPO, GVG, BGG 



SCHRIFTLICHE ANWALTSPRÜFUNG 

Allgemeine Bemerkungen 

Abgegebene Texte: ORJZGB (Gauch), ZPO, GVG. 

Versuchen Sie, rnõglichst klare Ausführungen zu rnachen. 

In forrneller Hinsicht verwenden Sie bitte nicht die sog. "Querulantenschaltung", sondern 

den augenschonenden 1,5-Zeilenabstand. 

Die BeiIage (Klageschrift) wird nachfolgend erwãhnt. 

Nun viel Glück! 
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Gestem wurden Sie aus Ihrer Sonntagsruhe gerissen, als Herr Arbenz, ein langjãhriger 

Kunde anrief und sagte, er müsse Sie wegen einer dringenden Angelegenheit sprechen. 

Sie wissen, dass er mit seiner Sportwagen AG ein erfolgreicher Hãndler im Bereich 

Occasionsfahrzeuge der gehobene Preisklasse ist, dass ihm aber administrative 

Angelegenheiten nicht behagen. Er ist mit anderen Worten ein ausgesprochener Praktiker. 

Sie empfangen ihn noch am gleichen Tag gegen Abend. Herr Arbenz bringt zwei 

Dokumente mit. Eine Klageschrift (vgl. Beilage [intem: Namen, Orte etc. frei erfunden!]) 

und eine Verfügung des Handelsgerichtsprãsidenten, in welcher er Frist zur Beantwortung 

der Klage im Sinne von § 130 Abs. 1 ZPO bis 25. August 2008 ansetzte. Der Klient 

schãmt sich, dass er die erste Frist einfach verstreichen liess. Er wünscht von Ihnen, dass 

Sie fristgemãss die Klage beantworten, wobei für ibn nur die Abweisung der Klage in 

Frage kommt. Aus dem Instruktionsgesprãch erhalten Sie folgende von Ihnen 

zusammengefasste Informationen Ihres Klienten, wobei man die Klage zunãchst Punkt für 

Punkt durchging: 

Zu Punkt 4: Arbenz sagt, den Vertrag habe man mündlich schon drei bis fünf Tage vorher 

- nach einer Probefahrt - geschlossen, wobei man alle Punkte der Rechnung 

durchgegangen sei. Das Vertragsgesprãch sei in Hõrweite des Garagisten G geführt 

worden, d.h. desjenigen, der seinerzeit den lO'OOOer Service im Hinblick auf die 

Motorfahrzeugkontrolle (MFK) ausgeführt habe. Der Wagen sei bei ihm - Arbenz - seit 

J anuar 2006 zum Verkauf gestanden. Die Zeit zwischen Vertragsschluss und Übergabe 

des Wagens sei für die Erstellung der Rechnung, die Abklãrung von Versicherungsfragen 

usw. genutzt worden. Bei Vertragsschluss sei Herm Roman Keller kIar mitgeteilt worden, 

das s die Beklagte alleine schon aus Margengründen jegliche Gewãhrleistung wegbedingen 

müsse. Der Klãgeriri sei allerdings stattdessen eine Police der X-Versicherung übergeben 

worden. Für diese Police habe die Beklagte CHF 500 bezahlt. Darin verpf1ichte sich die 

X-Versicherung, der Kãuferin des Fahrzeuges Mangelbehebungskosten bis maximal CHF 

4'000 zu bezahlen, dies für Mãngel, die wãhrend eines Zeitraumes von einem Jahr seit 

dem Kauf auftreten. Die Police sei Herrn Keller übergeben worden. Leider besitze die 

Beklagte ke ine Kopie davon. Sie kõnne aber jederzeit bei der X-Versicherung ein 

Duplikat bestellen. 
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Zu den Punkten 5 - 7: Arbenz bestãtigt, dass KeHer in der Zeit nach dem Kauf drei- oder 

viermal bei ihm war. KeHer habe gefragt, ob der Motor nicht "eigenartig" tõne. Er -

Arbenz - habe ihm aber versichert, das sei halt ein sehr starker Motor, der sportlich tõne. 

Beim letzten Besuch habe es dann noch geheissen, der Wagen brauche zu viel 01. Gemãss 

Arbenz wurde KeHer dann aufgefordert, genau zu beobachten, wieviel 01 der Wagen 

brauche, Z.B. nach 1 '000 km. KeHer sei danach nicht mehr gekommen bzw. erst, als er 

schon Kunde der Sportgarage AG gewesen sei. 

Zu Punkt 8: Arbenz berichtet, man habe nach Mitte Juli 2007 verschieden Gesprãche mit 

der Gegenseite, aber auch mit der Sportgarage AG, geführt. Er - Arbenz - gehe davon aus, 

dass der Wagen zuerst zum 20'000er - Service dort gewesen sei und zwei Wochen danach 

der Motor genauer untersucht worden sei, wobei dann das Loch entdeckt worden sei. 

Arbenz ist absolut überzeugt, dass der Schaden erst nach dem Verkauf verursacht wurde, 

entweder wãhrend der rund 10'000 km, welche danach zurückgelegt worden sei en, oder 

dann durch unsachgemãsses Verhalten bei den Servicearbeiten der Sportgarage AG. Von 

einem Bremsdefekt sei ihm bis Ende Juli 2007 überhaupt nie je etwas mitgeteilt worden. 

Zu Punkt 9: Gemãss Arbenz ist es so, dass ein neuer Motor her muss. AHerdings habe sich 

die Beklagte gegenüber KeHer bereit erklãrt, ihm einen gleichwertigen Ersatzmotor gegen 

Bezahlung des Einstandspreises (etwa CHF 20'000) zur Verfügung zu steHen, sodass die 

Reparaturkosten insgesamt nur etwa CHF 25'000 erreichen würden. 

Zu Punkt 10: vgl. Punkt 8 

Zu Punkt 11: Gemãss Arbenz Juristenfutter. 

Zu Punkt 12: Gemãss Arbenz war der Preis marktgerecht. Er habe CHF 4'000 verdient. 

Zum Mangel und zu den Rügen gelte das Gesagte. Der Motor habe für einen so starken 

Motor normal getõnt. Selbstverstãndlich sei die Police übergeben worden, als logische 

Folge des mÜlldlich Vereinbarten. Arbenz sagt, die Behauptung betreffend 

unbeschrãnktem Garantiebetrag sei frei erfunden. Es stimme, dass Herr Roman bei 
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Übergabe des Wagens von zwei Herren begleitet gewesen sei, allerdings habe man dabei 

nicht über den Vertrag gesprochen. Zu Juristenfragen kann sich Arbenz nicht aussem. 

Zu Punkt 13: Arbenz regt sich auf, warum die Anwalte immer so viel schreiben. Gemass 

seinen Gesprachen mit Inderbitzin halt dieser da:für, dass nur ein Experte die 

Mãngelursache feststellen kann. Ob bei den drei oder vier Besuchen die besagten Herren 

dabei waren, weiss Arbenz nicht mehr. Es trifft zu, dass es einen ausgeschlafenen 

Experten braucht, der diesen Motortypus kennt. 

Zu Punkt 14: Arbenz versteht nicht, warum die Klagerin den Erhalt der Police abstreitet. 

Er habe Roman Keller an die Versicherung verwiesen und die Offerte bezüglich 

Zurver:fügungstellung emes Ersatzmotors gegen Bezahlung seines Einstandspreises 

gemacht. 

Weitere Angaben von Arbenz: 

- Roman Keller habe ihm eine Visitenkarte überreicht, auf welcher die Firma der Klagerin 

gestanden sei und die Anmerkung, die Klagerin sei spezialisiert auf die Kreditierung von 

Autooccasionsgeschaften. 

- Er vermute, dass Kel1er bzw. die Klagerin beim Kauf nur als "Strohmann" aufgetreten 

sei. In Wirklichkeit sei der Wagen von einer Sozialhilfebezügerin gelenkt worden, 

weshalb er davon ausgehe, diese sei wirtschaftliche Eigentümerin des Fahrzeuges. 

- Arbenz hat keine Lust auf eine Vergleichsverhandlung. Er hatte es am liebsten, wenn das 

Gericht die beteiligten Personen sofort nach Beantwortung der Klage befragen würde. 

Dann kõnnte man noch eine abschliessende mündliche Verhandlung machen und 

anschliessend die Klage abweisen. 

- Arbenz berichtet, er habe mit Roman Keller bzw. der Klagerin noch em 

Vermittlungsgeschaft getatigt, aus welchem ihm eine Provision von CHF 50'000 zustehe. 

Allerdings dauere es einige Tage, bis er die entsprechenden Unterlagen beschaffen kõnne. 

Er fragt sich, ob man diese Forderung in den Prozess einbringen kõnne. 

- Arbenz weist darauf hin, dass in der Offerte der Sportgarage AG stehe, dass 

Vergütungen der X Versicherung in Abzug gebracht würden. 
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Sie erhalten folgenden Auftrag: 

Einreichung einer Klageantwort [fiir die Erfüllung der Aufgabe kann auf Titelblatt sowie 

Anrede- und sonstige Floskeln verzichtet werden] rnit den irn Interesse der Beklagten 

stehenden Antrãgen bis heute Abend (Poststernpel). 

Verfassung eines Begleitschreibens zuhanden der Klientschaft, in welcher ihr in einer für 

den Laien verstãndlichen Forrn die Klageantwort (warurn sie genau so verfasst wurde) 

kurz "erklãrt" wird, inklusive Darlegung von Chancen und Risiken. 
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Lic. iur. Peter Meier 

Rechtsanwa1t 
Bahnhofstrasse 1 

8001 Zürich 

Zürich, 15. Mai 2008 

KLAGE 

für 

Einschreiben 

Handelsgericht des Kantons Zürich 

Postfach 

8001 Zürich 

Kredit Roman GmbH, Hauptstrasse 10, Zug, vertreten durch den Unterzeich

neten 

KIãgerin 

gegen 

Sportwagen AG, Seestrasse 50,8712 Stãfa 

Beklagte 

betreffend Kaufvertrag 
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Sehr geehrter Herr Prãsident 

Sehr geehrte Damen und Herren Handelsrichterinnen und Handelsrichter 

im Auftrage der Klãgerin stel1e ich Ihnen folgende Antrãge: 

1. Die Beklagte sei zu verpf1ichten, der Klãgerin gegen Rückgabe des Fahrzeuges 

Porsche XXL den Kaufpreis in der Hõhe von CHF 60'000.00 abzüglich einer 

nach Ermessen des Gerichts unter Berücksichtigung der der Klãgerin entstande

nen Garagierungskosten festzulegende Benutzungsgebühr zu bezahlen. 

2. Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, der Klãgerin fiir den Minderwert 

am Fahrzeug Porsche XXL 45'000 zu bezahlen. 

3. Unter Kosten- und Entschãdigungsfolgen zulasten der Beklagten. 

Begründung: 

l) Formelles: 

1. Der Unterzeichnete ist gehõrig bevollmãchtigt. 

Beweis: Urkunde: Bel. 3: Vollmacht vom 20.8.2007 

2. Der Aussohnungsversuch fand am 14.2.2008 beim Friedensrichteramt Stãfa 

statt. Die Eingabe unter heutigem Datum erfolgt innert der in § 101 ZPO statu

ierten Frist. 
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Beweis: Urkunde: Bel. 4: Weisungsschein Nr. 22/08 vom 18.2.2008 

3. Gemãss § 62 GVG entscheidet das Handelsgericht al1e Zivilprozesse zwi

schen Parteien, die als Firmen im Handelsregister eingetragen sind, sofem sich 

der Streit auf das von einer Partei betriebene Gewerbe oder auf Handelsverhãlt

nisse überhaupt bezieht und wenn der Streitwert für die Berufung an das Bun

desgericht erreicht wird. Beide Parteien sind im Handelsregister eingetragen. 

Beweis: Urkunde: Bel. 6: Handelsregisterauszug der Klãgerin 

Beweis: Urkunde: Bel. 5: Handelsregisterauszug der Beklagten 

Die Klage der Klãgerin beruht auf einem zwischen den Parteien abgeschlosse

nen Auto-Kaufvertrag und betrifft damit das von der Beklagten betriebene Ge

werbe. 

Der Streitwert liegt gemãss den Rechtsbegehren der Klãgerin über dem nach 

Art. 46 OG geforderten Streitwert für die Berufung an das Bundesgericht in der 

Hõhe von CHF 8'000.00. 

11) Materielles: 

A. Sachverhalt 

4. Am 28.5.2007 hat die Klãgerin von der Beklagten ein Fahrzeug des Typs Por

sche XXL gekauft und gegen Übergabe der Kaufsache den Kau:fpreis von CHF 

60'000.00 bezahlt. 

Beweis: Urkunde: Bel. 1: Rechnung der Sportwagen AG vom 28.5.2007 (Kopie) 
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[Die Kopie enthãlt folgenden Text: 

"RECHNUNG 

1 Occasionsfahrzeug im Kommissions-Verkauf 

Porsche XXL (ex Huber) 
ca. 10'000 km, 9.99, ab MFK 1.06 
Ch.Nr. G1YY22G2W546455 
Stamm-Nr.115.5.740 
Farbe silber, Inter. Leder schwarz 

Komplett ablieferbereit, wie gefahren und 
gesehen ~n~ett~o ______________ ~F~r.~6=O~'O~O~O 

(Verkauf in Kommission/ex Huber) 

Garantie 12 Monate gem. Garantie-Police der X-Versicherung 

Betrag dankend erhalten, 28.5.2007 

[Stempell Unterschrift]"] 

5. Bereits bei seinen ersten Fahrten mit dem gekauften Fahrzeug bemerkte der 

Geschãftsführer der Klãgerin mit Einzelunterschrift, Roman Keller, dass mit 

dem Fahrzeug etwas nicht in Ordnung war. Der Motor schien nicht rund zu lau

fen, v. a. bei tiefer Tourenzahl stotterte der Motor. 

Beweis: Zeuge: Roman Keller, c/o Klãgerin 

6. Die Klãgerin besehwerte sieh daraufhin sofort bei der Beklagten und rügte 

den Mangel. Die Beklagte behauptete allerdings, die Gerãusehe des Fahrzeuges 

und das Stottern des Motors bei tiefer Tourenzahl seien nieht ungewõhnlieh, es 

handle sieh um normale Gerãusehe eines Sportwagens. 

Beweis: Zeugen: Roman Keller, vorgenannt, Peter Keller, e/o Klãgerin, Armin 
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Hug, Adresse wird nachgereicht. 

7. Herr Keller ver1iess sich zuerst auf die Angaben der Beklagten. Als er jedoch 

zusatzlich zum Stottem des Motors auch noch bernerkte, dass das Fahrzeug zu

vielOl verbrauchte, IÜgte die Klagerin emeut bei der Beklagten die Mãngel. Seit 

dern Kauf des Fahrzeugs arn 28.5.2007 bis Juli 2007 wurde Herr Keller min

destens 8-10 Mal persõnlich und in Anwesenheit eines oder beider erwãhnter 

Zeugen bei der Klagerin wegen den erwahnten Mãngeln vorstellig. 

Die Beklagte weigerte sich aber jedes Mal und hartnackig, das Fahrzeug zu un

tersuchen und behauptete imrner wieder, es sei alles in Ordnung. 

Beweis: Zeugen: Roman Keller, vorgenannt, Peter Keller, vorgenannt, Armin 

Hug, vorgenannt 

8. Weil die Beklagte trotz den feststellbaren Mãngeln nach wie vor nicht zu 

einer ÜberpIÜfung bereit war, brachte die Klagerin das Fahrzeug am 15.7.2007 

zur Sportgarage AG in Zug und liess es untersuchen. 

Die Sportgarage AG vermutete aufgrund der Schilderungen der Klagerin sofort 

einen Motorschaden. AIs erste Massnahme wurden daher die Zylinderkõpfe de

rnontiert. Nach der Demontage war sofort erkennbar, dass ein Kolben ein Loch 

im Kolbenboden aufwies. 

Beweis: Augenschein 

Herr Inderbitzin von der Sportgarage AG konnte nicht mit letzter Sicherheit sa

gen, was die Ursache des Durchbrennens des Kolbenbodens war. Er konnte aber 

bestatigen, dass ein solcher Defekt auch bei einern Sportwagen-Motor spürbar ist 

und sich in den von der Klagerin vome erwãhnten und von Anfang an geIÜgten 

Symptomen aussert. 

Eine anfangliche Vermutung bestand darin, dass im Motor eventuell nicht der 
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richtige Zündkerzentyp eingebaut war. Herr Inderbitzin konnte aber nach eige

nen Abklãrungen bestatigen, das s die korrekten Zündkerzen montiert waren. 

Zudem befindet sich das Loch im Kolbenboden nicht im Bereich der Zündkerze. 

Letztlich stellte die Sportgarage AG noch fest, dass die Bremsen des Fahrzeuges 

defekt waren. 

Beweis: Zeuge: Herr Inderbitzin, c/o Sportgarage AG 

Der guten Ordnung halber ist festzuhalten, dass die Klagerin seit der Übemahme 

des Fahrzeuges lediglich ca. 10'000 km gefahren war und wie mehrfach erwãhnt 

von Anfang an die Mãngel mehrfach gerügt hat. 

9. Den Preis für die Reparatur des Fahrzeuges veranschlagte die Sportgarage 

AG auf CHF 45'000. 

Beweis:Urkunde: Bel. 2: Offerte vom 31.7.2006 (Kopie) 

Die Reparaturkosten sind deshalb so hoch, weil es sich beim Fahrzeug nicht um 

einen gewõhnlichen Porsche handelt, sondem um die Spezialaus:führung XXL. 

Es ist bei diesem Typ nicht mõglich, den Motor wie einen herkõmmlichen zu 

reparieren, was dazu :führt, dass der ganze Motor ersetzt werden muss. 

Beweis: Expertise 

Das Fahrzeug steht zur Zeit noch immer mit ausgebautem und geõffnetem Motor 

bei der SportgarageAG. Für die der Klagerin dadurch aufgelaufenen und noch 

auf1aufenden Garagierungskosten hat die Beklagte einzustehen. 

10. Es braucht geraume Zeit, bis sich ein Loch in einen Kolben gebrannt hat. 

Nachdem die Klagerin bereits von Beginn weg nach dem Kauf des Fahrzeuges 

bemerkte, dass etwas mit dem Motor nicht in Ordnung ist, ist kIar, dass das Loch 
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im Kolben bereits beim Kauf des Fahrzeuges am 28. Mai 2007 vorhanden gewe

sen sein muss. 

Beweis: Expertise 

11. Beim vorliegenden Vertrag zwischen der Klagerin und der Beklagten handelt 

es sich um einen gewõhnlichen Kaufvertrag. Die Beklagte trat dabei als Kom

missionãrin auf und handelte demzufolge in eigenem Namen, wie auch aus der 

Rechnung vom 28.5.2006 kIar hervorgeht. 

Die Beklagte handelte als indirekte Stellvertreterin und ist Vertragspartnerin der 

Klagerin. Die Klagerin hat sich damit mit ihren Ansprüchen aus Mãngelhaftung 

an die Beklagte zu halten. 

12. Beim oben unter Ziff. 8 beschriebenen Loch im Kolben und den defekten 

Bremsen handelt es sich klarerweise um Mãngel am Kaufgegenstand. 

Der von der Klagerin fur das Fahrzeug bezahlte Preis von CHF 60'000.00 ist für 

einen Porsche XXL mit einem Kilometerstand von 10'000 und dem Alter (9.99) 

in tadellosem Zustand eher als hoch anzusehen. 

Die Klagerin durfte damit beim Kauf des Fahrzeuges davon ausgehen, das s der 

Motor und die Bremsen in Ordnung waren. Ein unbeschadigter Motor und funk

tionierende Bremsen sind Eigenschaften, die die Klagerin beim Kauf des Fahr

zeuges gemass Art. 197 Abs. 1 OR voraussetzen durfte. Es handelt sich beim 

Kaufgegenstand nicht um ein bil1iges Bastlerfahrzeug. 

Die Klagerin konnte bei der normalen Überprüfung des Fahrzeuges unmõglich 

erkennen, dass sich in einen Kolben ein Loch eingebrannt hatte. Wie schon 

mehrfach erwãhnt, wurde der unrunde Lauf des Motors und das Stottem vor 

allem im Leerlautbereich von Anfang an und immer wieder gegenüber der Be

klagten gerügt. Das Loch im Kolben konnte erst bei der Offuung des Motors 

entdeckt werden. 
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Es ist gemãss Art. 197 Abs. 2 OR für die Mãngelhaftung der Beklagten unerheb

lich, ob die Beklagte den Mangel gekannt hat oder nicht. Wesent1ich ist sodann, 

dass Roman Keller das einzelzeichnungsberechtigtes Mitglied des Verwaltungs

rates der Beklagten, Alfons Arbenz, mehrfach und vor Zeugen fragte, ob wãh

rend 12 Monaten Garantie in unbeschrãnktem Betrage gegeben werde, was Ar

benz ausdrücklich bestãtigte. Die in der Rechnung erwãhnte Police wurde der 

Klãgerin nicht übergeben. Sie musste sich angesichts der Zusicherung auch nicht 

darum kümmem. 

Die Klãgerin hat den Mangel bzw. die Symptome sofort nach deren Entdeckung 

und anschliessend immer wieder gerügt. Sie ist damit ihrer Mãngelrügepflicht 

vollumfànglich nachgekommen. Sofort, als die Sportgarage AG der Klãgerin 

mitgeteilt hatte, welche Mãngel eruiert werden konnten, und genau diese Mãngel 

charakteristisch sind für die durch die Klãgerin von Anfang festgestellten und 

der Beklagten mitgeteilten Symptome, kontaktierte die Klãgerin sowie der Un

terzeichnete die Beklagte und machte Wandelung, eventualiter Minderung gel

tend. Der Unterzeichnete kontaktierte diesbezüglich mehrfach telefonisch Herm 

A1fons Arbenz. 

Die Beklagte zeigte sich jedoch uneinsichtig und behauptete nach wie vor, das 

Fahrzeug habe bei dessen Verkauf an die Klãgerin an keinem Mangel gelitten. 

Die Klãger geht aber gegenteils davon aus, dass der Mangel zumindest im Keim 

schon am Verkaufstag vorhanden war. 

Sãmtliche Versuche seitens der Klãgerin, auf gütlichem Weg eine Lõsung zu 

finden scheiterten, weshalb das vorliegende Verfahren notwendig wurde. 

Sollte das Gericht die Voraussetzungen einer Wandelung als nicht gegeben er

achten, wird Grundlagenirrtum geltend gemacht. Die Klãgerin durfte erkennbar

erweise als wesentliche Vertragsgrundlage ansehen, das s der Motor nicht bloss 

wenige Monate und wenige tausend Kilometer hãlt. 
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13 . Zusammenfassend ist festzuhalten, das s zwischen den Parteien am 

28.5.2007 ein gü1tiger Kaufvertrag über ein Fahrzeug des Typs Porsche XXL 

zustande kam und die KHigerin den Kaufpreis vollstãndig bezahlt hat. Von Be

ginn weg rügte die Klãgerin sofort und mehrfach die bereits von Anfang an vor

handenen Mãngel. Die Beklagte wies dieses Mãngelrügen jedoch stets zurück 

und weigerte sich, das Fahrzeug zu untersuchen. Die Klãgerin brachte das Fahr

zeug daher zu einer offiziellen Porsche - Vertreterin, die Sportgarage AG, wel

che die stets von der Klãgerin gegenüber der Beklagten geltend gemachten Mãn

gel bestatigte. Das Fahrzeug steht noch immer mit ausgebautem und geõffnetem 

Motor bei der Sportgarage AG. Bis heute hat sich die Beklagte geweigert, die 

Mãngel am Fahrzeug und deren Folgen zu akzeptieren. Durch die strikte Weige

rung der Beklagten, die Mãngel anzuerkennen, obwohl diese seit der Offnung 

des Motors von blossem Auge erkennbar sind, hat diese den vorliegenden Pro

zess notwendig gemacht. 

Die Zeugen Roman Keller, Peter Keller und Armin Hug kõnnen bestãtigen, dass 

das Fahrzeug von Anfang an an den erwãhnten Mãngeln litt und dies von An

fang an gegenüber der Beklagten gerügt wurde. Der Zeuge Indebitzin kann über 

die heute sichtbaren Schãden Auskunft geben. 

Sollte die Beklagte weiterhin an ihrer Behauptung festhalten, das Fahrzeug sei 

mãngelfrei abgeliefert worden und für die bestehenden Mãngel habe sie nicht 

einzustehen, wird zur Klãrung eine Expertise beantragt. Wichtig dabei ist, dass 

der durch das Gericht zu bestimmende Experte diesen Fahrzeugtyp und insbe

sondere diesen speziellen Motorentyp kennt. 

14. Die Klãgerin bemühte sich mehrmals um ei ne aussergerichtliche Einigung 

mit der Beklagten. Die Beklagte weigerte sich jedoch, die vorhandenen Mãngel 

anzuerkennen und dafür einzustehen. Sie allein machte durch ihr Verhalten den 

vorliegenden Prozess notwendig. Aus diesem Grund hat die Beklagte für sãmtli

che Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschãdigung der Klãgerin) auf

zukommen. 
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Aus den dargelegten Gründen ersuche ich Sie hõf1ichst, sehr geehrter Herr Prã

sident, sehr geehrte Damen und Herren Handelsrichterinnen und Handelsrichter, 

die eingangs geste11ten Antrãge gutzuheissen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

[Unterschrift] 



Schriftliche Anwaltsprüfung , 

Sachverhalt 

Ernst Kaufmann gründete am 5. April. 2003 zusammen mit dem nachmals 

am 30. Marz 2007 verstorbenen Kari Brunner und Eugen Meier die 

Swisstel Systeme Vertriebs AG (nachfolgend Swisstel). Die drei Gründer 

gehbrten nachmals auch dem Verwaltungsrat an; Kaufmann war dessen 

Prasident. Am 7. Juli 2007 wurde über die Swisstel der Konkurs erbffnet. 

Kaufmann beauftragte Rechtsanwalt Dr. Knoll mit der Wahrung seiner 

Interessen im Konkursverfahren. Dr. Knoll war damals auch von Alice 

Brunner, der Witwe des verstorbenen Kari Brunner, in der "Nachlasssache 

Brunner" mandatiert. 

Kaufmann liess im Konkurs der Swisstel eine Forderung von Fr. 10'500.-

[ausstehendes Entgelt für Buchhaltungsarbeiten] anmelden. Die Konkurs

verwaltung liess indes diese Forderung unter Hinweis (im Begründungs

ergebnis zusammengefasst) auf ei ne "weit hbhere Forderung der Konkur

sitin aus Art. 679 OR [unrechtmassige Bezüge] und aus aktienrechtlicher 

Verantwortlichkeit [Gründerhaftung; "faule", weil kiar überbewertete Sach

einlageUA-Dr. Knoll blieb passiv. 
(7fiZ1,/- ~ 

Frage 1: 
War dieses Vorgehen der Konkursverwaltung grundsatzlich zulassig? 

Im Konkurs über die Swisstel meldete auch die Amag ei ne Forderung aus 

rückstandiger Auto-Miete und Schadenersatz [Totalschaden am gemiete

ten Auto] über Fr. 60'000.-- an, welche die Konkursverwaltung im Umfang 

von nur Fr. 15'000.-- [offensichtlich nicht bezahlte Mietzinsen] in der dritten 

Klasse zuliess. Nachdem die Mehrheit der Konkursglaubiger auf die Gel

tendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen gegen den Verwaltungs-
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rat der Swisstel verzichtet hatten, trat die Konkursverwaltung die Ansprü

che aus Art. 679 OR bzw. aus Verantwortlichkeit in H6he von Fr. 180'000.

an die Amag sowie die beiden Glaubiger Fuchs und Wolf und ab. 

In der Folge leitete allein die Amag gegen Kaufmann Klage über Fr. 

180'000.-- ein. 

Frage 2: 
Kaufmann, der die Klage pers6nlich beantwortete, stellte Antrag auf 
Nichteintreten auf den Prozess mit der Begründung, die Amag k6nne nicht 
allein vorgehen. Was ist davon zu halten? 

Frage 3: fJVZ-, «-J' 
Falls ~~w8fln [ungeachtet Ihrer Behandlung von Frage 2] klagen k6nn
te: K6nnte sich Aktionar Würmli, der im Vertrauen auf die sich hinterher 
als "faul" herausstellende Sacheinlage Aktien der Swisstel zu einem 
masslos übersetzten Preis gekauft hat und im Konkurs absehbar Totalver
lust erleidet, der Klage der Amag irgendwie anschliessen? 

Fortsetzung des Sachverhalts 

Im Folgenden ist davon auszugehen, dass nur die Amag ei ne Abtretung 

der oben genannten Verantwortlichkeitsansprüche verlangt und dafür Fr. 

10'000.-- an die Konkursverwaltung bezahlt hat. 

Frage 4: 
Durfte die Konkursverwaltung diesen Anspruch einfach so "verkaufen"? 

Ungeachtet Frage 4: Nach Durchführung des erstinstanzlichen Hauptver

fahrens wird zu einer Vergleichsverhandlung vorgeladen. Nachdem der 

Referent im Rahmen seiner den Parteien vorgetragenen Analyse die Mei

nung geaussert hatte, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Ansprüche von 

mindestens Fr. 100'000.-- bestünden, kam es zu einem Vergleichsab

schluss, laut welchem sich Kaufmann zur Zahlung von Fr. 60'000.-- per 

Saldo an die Amag und zur Übernahme der Gerichtskosten verpflichtete. 

Entsprechend erging der gerichtliche Abschreibungsbeschluss. 
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Frage Sa: 
War dieser Vergleichsabschluss zulassig ? 

Frage Sb) 
Mussten sich die Konkursverwaltung bzw. die Konkursglaubiger mit die
sem Vergleich vor dem Hintergrund der Forderung in Hbhe von Fr. 
180'000.-- abfinden? 

Frage Se) 
Kaufmann hat nach Erhalt des Abschreibungsbeschlusses ei ne schlaflose 
Nacht. Er mbchte auf diesen Vergleich zurückkommen. Schliesslich habe 
ja der Gerichtsreferent nur gesagt, es sei aufgrund der Prozessakten 
hochwahrscheinlich - somit aber eben nicht sicher - , dass er zahlen 
müsste. Im Übrigen habe er einige Argumente, die gegen die behauptete 
Falschbewertung bzw "Faulheit" der damaligen Sacheinlage sprachen, im 
Prozess noch gar nicht vorgetragen. Schliesslich auch müsse beachtet 
werden, das zu dieser Vergleichsverhandlung nicht auf seine Veranlas
sung hin zitiert worden sei. 
Was sagen Sie ihm? Und wie immer: Wie gestaltete sich ein allfalliger 
Rechtsmittelweg [kantonal und Bund, jeweils unter stichwortartiger Anga
be der denkbaren Rügethemen]? 

Fortsetzung des Saehverhalts 

Es war schliesslich bei m Vergleichsabschluss geblieben. Nun war. aber 

Kaufmann fest entschlossen, sich an Rechtsanwalt Knoll schadlos zu hal

ten. Er leitete eine Klage gegen ihn ein mit folgendem Rechtsbegehren: 

Es sei der Beklagte zu verpflichten, dem Klager Fr. 80'000.-- zu bezahlen, 
unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten des Beklagten. 

Zur Begründung (im Auszug): 

" .... Die Forderung setzt sich zusammen aus Fr. 60'000.-- (Vergleichs

summe), Fr. 5'000.-- Gerichtskosten und Fr. 15'000.-- prozessuale Auf

wendungen. 

Tatsachliches: ... Der Beklagte hat die Interessen des Klagers im Konkurs 

der Swisstel vbllig falsch vertreten und den Klager damit im eingeklagten 

Umfang geschadigt. Der Beklagte hat aufgrund einer Korrespondenz ge

wusst, dass die Amag für den Fali eines drohenden Verlustes im Konkurs 

der Swisstel ein Vorgehen gegen den Verwaltungsrat in Betracht ziehe 
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(Bearbeitungsnotiz: Das Wissen um diese Absicht ist unbestritten). Des

halb hatte der Beklagte mit allen Mitteln im Kollokaíionsverfahren gegen 

die Amag vorgehen und die Abtretung verhindern müssen ...... Der Beklag-

te hat sich im Übrigen in einem handfesten Interessenkonflikt befunden. 

Er war gleichzeitig mandatiert von der Witwe des verstorbenen Mit

Begründers und Verwaltungsrates Brunner. Als solcher hat er forciert, 

dass ganz unauffallig kurz nach dem Tod ein offentliches Inventar aufge

nommen worden ist, und er hat alles unternommen, damit die Erbschafts

behorden nicht Wind bekommen haben von einer auch gegen den kurz 

vor der Konkurseroffnung verstorbenen Brunner denkbaren Forderung 

aus Verantwortlichkeit und so verhindert, dass ei ne entsprechende Forde

rung ins Inventar aufgenommen wurde, womit sie gegenüber der Witwe 

und den weiteren Erben untergegangen ist und im Effekt nur noch der 

Klager als Adressat blieb, da bei Meier, der alte Verlustscheine ausste

hend hat, nichts zu holen ist. Damit hat der Beklagte bewirkt, dass der 

ganze Schaden am Klager "hangen" bleibt. 

Rechtliches: Der Beklagte haftet aus nicht bzw. jedenfalls schlecht erfüll

tem Mandatsvertrag als Anwalt. Damit wird sein Verschulden für den an

gerichteten Schaden vermutet. Wollte er dem entgehen, hatte er darzutun 

und zu belegen, dass er bei der Interessenvertretung des Klagers im Kon

kurs der Swisstel in allen Teilen richtig und sorgfaltig vorgegangen ist. Da 

es ihm nicht gelungen ist, die Abtretung an die Amag zu verhindern, ist 

wohl bereits heuíe kiar, dass ihm das nicht gelingen wird, so dass er für 

den eingeklagten Schaden haftet." ..... 

Frage/Aufgabe 6: 
Verfassen Sie ei ne Klageantwort. Diese soll sich nicht einfach auf Besírei
tungen beschranken, sondern sich auch - aus anwaltlicher Sorgfalt - mit 
den Moglichkeiten und Aspekten des Vorgehens in der damaligen Man
datsführung von RA Knoll befassen. 
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Frage/Aufgabe 7: 
Nehmen Sie an, Kaufmann verzeige RA Knoll bei der Aufsichtskommissi
on wegen dieses behaupteten Interessekonfliktes und beantrage die Dis
ziplinierung mit zumindest einer Busse. Wie würden Sie entscheiden? Mit 
welchen Argumenten? 

Frage 8: 
Angenommen, die Aufsichtskommission trete [unabhangig von Ihrer Bear
beitung von Aufgabe 5] nicht auf die Anzeige ein: 
Kann sich Kaufmann gegen diese Erledigung wehren? 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben, aber Ihrer L6sung beizulegen 

Hilfsmittel: ZGB/OR (Ausgabe Gauch, Auflage 46, darin auch das BGFA), 
SchKG, Prozessgesetze, kantonales Anwaltsgesetz, Verordnung über die 
Aufsichtskommission über die Anwaltinnen und Anwalte 



Anwaltsprüfungskommission 

Schriftliche Anwaltsprüfung 

Examinator: Rechtsanwalt lic.iur. Kurt Zollinger, Zürich 

Es sind al/e Teilaufgaben zu tasen und al/e Fragen zu beantworten! 

!eh werde zwisehen 10.00 Uhr und 11000 Uhr al/e Kandidatinnen / Kandidaten kurz 

besuehen. Sollten Sie Fragen zum Saehverha!t haben, kannen Síe mir diese dann 

stellen. 

Gesetze: ZGB (Ausgabe Gauch), OR (Ausgabe Gauch), SchKG, ZPO, GVG; BGG, 

Auszug aus BVG 

Grundsachverhalt 

Albert Huber, Jg. 1950, Bürger von Zürich, und Susi Huber-Meyer, geb. 1952, 

deutsche Staatsangehorige / nicht Schweizerin, sind seit 1. Februar 1982 

verheiratet. Sie haben zwei Kinder: Oliver Huber, geb. 1983, und Simone Huber, 

geb. 1985. Die beiden Kinder haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen. 

Nach der Heirat wohnten die Ehegatten in Bümpliz I BE. Von 1984 bis 1989 lebten 

die Ehegatten mit den Kindern in Paris, Frankreich; anschliessend in Rothenfluh BL 

und Winterthur ZH. 

Einen Ehevertrag haben Albert Huber und Susi Huber-Meyer nie abgeschlossen. 

Albert Huber und Susi Huber-Meyer trennen sich am 1. Mai 2006, da sich Susi 

Huber-Meyer in den Arbeitskollegen Peter Wirth verliebt hat. Seit Mai 2006 kommt 

jeder für seinen Lebensunterhalt selbst auf. Die Ehegatten haben weder ei ne 

schriftliche Trennungsvereinbarung abgeschlossen, noch kam es zu einem 

Eheschutzverfahren. Albert Huber lebt weiterhin in Winterthur und Susi Huber-Meyer 

zieht zu ihrem Freund nach Andelfingen, wo sie im VOLG arbeitet. 
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Teilaufgabe A 

Im Sommer 2008 beginnt das Scheidungsverfahren. Albert Huber und Susi Huber

Meyer reichen beim Bezirksgericht Winterthur am 1. Juli 2008 ein gemeinsames 

Scheidungsbegehren ein. Es handelt sich um ei ne Teileinigung in Bezug auf den 

beidseitigen Scheidungswillen. 

Albert Huber und Susi Huber-Meyer kommen am 22. September 2008 gemeinsam 

zu Ihnen und ersuchen Sie, die güterrechtliche und vorsorgerechtliche Situation zu 

analysieren. Am 30. September 2008 finde die Gerichtsverhandlung statt und man 

wolle vorher noch eine umfassende Scheidungskonvention abschliessen. 

Zahlen Eheabschluss: 

Verm6gen Albert Huber 

Verm6gen Susi Huber-Meyer, Bankkonto 

Pensionskassenguthaben Albert Huber 

Pensionskassenguthaben Susi Huber-Meyer 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

10'000.-

2/7 

Oie CHF 10'000.- von Susi Huber-Meyer setzten die Ehegatten zu 50% für die 

Hochzeitsreise und zu 50% für M6bel ein. Oie M6bel sind im Zeitpunkt der Trennung 

I Scheidung nicht mehr vorhanden. Sie wurden irgendwann entsorgt. 

Liegenschaft Rothenfluh Bl: 

1989 kauften Albert Huber und Susi Huber-Meyer in Rothenfluh BL ein Einfamilien

haus (vgl. Kauvertrag vom 16. August 1989, Beilage 1). 

Oer Kaufpreis wurde wie folgt getilgt: 

Gemeinsames Hypothekardarlehen Basler Kantonalbank 

Oarlehen Vater Huber an Albert Huber 

Ersparnisse aus Arbeitserwerb Albert Huber 

Schenkung Vater Meyer an Susi Huber-Meyer, 1989 

Total 

CHF 300'000.-

CHF 100'000.-

CHF 40'000.-

CHF 40'000.-

CHF 480'000.-
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Die Schuldzinsen auf dem Hypothekardarlehen der Basler Kantonalbank und auf 

dem Darlehen von Vater Huber wurden immer aus dem Arbeitserwerb von Albert 

Huber bezahlt. 

1995 hat Vater Huber seinem Sohn Albert Huber das Darlehen von CHF 100'000.

erlassen (Verkehrswert Liegenschaft 1995: CHF 600'000.-). 

1996 verkauften Albert Huber und Susi Huber-Meyer das Einfamilienhaus in 

Rothenfluh BL zu CHF 660'000.- (vgl. Kaufvertrag vom 27. Februar 1996, Beilage 2). 

Der Verkaufserlos wurde wie folgt verwendet: 

Rückzahlung Hypothekardarlehen Basler Kantonalbank CHF 300'000.

Einzahlung auf ein gem. Konto bei der Zürcher Kantonalbank CHF 360'000.-

Liegenschaft Winterthur 

1998 kauften Albert Huber und Su si Huber-Meyer in Winterthur ein Einfamilienhaus, 

welches im Bau war (vgl. Kaufvertrag vom 30. Januar 1998, Beilage 3) 

Die Investitionen betrugen insgesamt CHF 825'000.- (CHF 225'000.- Land, 

CHF 600'000.- Haus gemass Werkvertrag). 

Diese Auslagen wurden wie folgt bezahlt: 

Gemeinsames Hypothekardarlehen Zürcher Kantonalbank 

Eigene Mittel aus gem. Konto bei Zürcher Kantonalbank 

CHF 365'000.

CHF 360'000.-

Vorbezug aus Pensionskasse Albert Huber (WEF-Vorbezug) CHF 100'000.

Total CHF 825'000.-

Die Schuldzinsen auf dem Hypothekardarlehen der Zürcher Kantonalbank wurden in 

der Folge immer aus dem Arbeitserwerb von Albert Huber bezahlt. 
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Im Zeitpunkt der Trennung / Scheidung stellt sich die Verm6gens- und Vorsorge-

situation wie folgt dar: 

Liegenschaft Winterthur 1. Mai 2006 1. Juli 2008 

Hypothe ka rd a rle hen 365'000.- 365'000.-

Offener Vorbezug Pensionskasse 100'000.- 100'000.-

Verkehrswert 900'000.- 1'000'000.-

Albert Huber 1. Mai 2006 1. Juli 2008 

Konto Credit Suisse 25'000.- 30'000.-

X Stk. Aktien Credit Suisse 10'000.- 15'000.-

Pensionskassenguthaben, Freizügigkeit 200'000.- 220'000.-

Susi Huber-Meyer 1. Mai 2006 1. Juli 2008 

Konto Migrosbank 50'000.- 30'000.-

Y Stk. Aktien UBS 20'000.- 10'000.-

Maiensass Scuol, geerbt Ende 2006 100'000.-

Pensionskassenguthaben, F reizügigkeit 50'000.- 60'000.-

22. Sept. 2008 

365'000.-

100'000.-

1'000'000.-

22. Sept. 2008 

28'000.-

17'000.-

225'000.-

22. Sept. 2008 

35'000.-

10'000.-

100'000.-

61'000.-

Albert Huber und Susi Huber-Meyer sind sich darüber einig, dass Albert Huber die 

Liegenschaft in Winterthur zu Alleineigentum übernimmt und von einem 

massgeblichen Verkehrswert von CHF 1'000'000.- auszugehen ist. 

1. Ana/ysieren Sie für A/bert Huber und Susi Huber-Meyer die güterrechtliche 

Situation! We/che rechtlichen Über/egungen machen Sie und wer muss wem 

wie vie/ bezah/en? 

2. Ana/ysieren Sie für A/bert Huber und Susi Huber-Meyer die vorsorge

rechtliche Situation im Hinblick auf den Absch/uss einer Scheidungs
konvention. 
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Teilaufgabe B 

Susi Huber-Meyer kommt allein zu Ihnen. Sie mochte sich von Ihnen in 

erbrechtlicher Hinsicht beraten lassen. 

Mit dem Ehemann stehe sie in einem Scheidungsverfahren und die beiden Kinder 

hatten sich wegen ihres Freundes Peter Wirth von ihr abgewendet. Sie habe zu 

ihren Kindern nahezu keinen Kontakt mehr. Peter Wirth sei die einzige Person, 

welche ihr nahe stehe. Sie wolle ihn bestmoglich begünstigen. 

Der Vater von Susi Huber-Meyer ist 2006 gestorben. Die Mutter lebt noch. 

Geschwister hat Susi Huber-Meyer nicht. 

Der Sachverhalt (Lebensumstande / Daten / Zahlen) ist im Übrigen identisch wie bei 

der Teilaufgabe A. 

3. Klaren Sie Susi Huber-Meyer kurz über die erbrecht1iche Situation vor, 

wahrend und nach dem Scheidungsverfahren aut. 

4. Entwerfen Sie ein Testament für Susi Huber-Meyer 

Teilaufgabe e 

Die Ehegatten schliessen keine Teilvereinbarung ab. Albert Huber ersucht mit 

Eingabe vom 30. Juni 2008 beim Friedensrichter in Winterthur um Durchführung der 

Sühnverhandlung betreffend Ehescheidung. Das Schreiben von Albert Huber geht 

bei m zustandigen Friedenrichteramt am 1. Juli 2008 ein. Der Friedensrichter ladt auf 

15. Juli 2008 zur Sühnverhandlung vor. Susi Huber-Meyer erscheint nicht. Der 

Friedensrichter stellt Albert Huber noch am gleichen Tag die Weisung aus und 

dieser reicht die Weisung am 11. August 2008 beim Bezirksgericht Winterthur ein. 

Da die Mutter von Susi Huber betreuungsbedürftig ist, hat sich Susi Huber 

entschieden in der nachsten Zeit in Frauenfeld zu wohnen. Am 10. Juli 2008 meldet 

sie sich auf der Einwohnerkontrolle Andelfingen ab. Noch am gleichen Tag meldet 

sie sich auf der Einwohnerkontrolle in Frauenfeld, wo ihre 90-jahrige Mutter seit 

vielen Jahren wohnt, an. Am 21. Juli 2008 leitet sie am Bezirksgericht Frauenfeld 

eine Scheidungsklage ein. Annahme: Im Kanton Thurgau geht dem Scheidungs

verfahren kein Sühnverfahren voraus. 
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Albert Huber wird vom Bezirksgericht Frauenfeld auf 29. September 2008 zu einer 

mündlichen Hauptverhandlung betreffend Ehescheidung vorgeladen. Er schildert 

Ihnen den Sachverhalt per E-Mail und ersucht um Rat. Er wolle auf keinen Fali an 

ei ne Gerichtsverhandlung nach Frauenfeld. Er habe von einem Freund geh6rt, dass 

die Gerichte im Kanton Thurgau sehr frauenfreundlich seien. 

5. Wie beurleilen Sie die Situation in Bezug auf das Gerichtsverfahren in 

Frauenfeld? Welche Einwãnde soll / kann Alberl Huber erheben? Wie wird das 

Bezirksgericht Frauenfeld vorgehen? 

Teilaufgabe D 

Susi Huber-Meyer hat von einer Freundin vernommen hat, dass die Gerichte im 

Kanton Thurgau sehr frauenfreundlich seien. Sodann vermutet sie, dass Albert 

Huber bald ein Scheidungsverfahren beginnen wird. 

Am 26. Mai 2008 meldet sie sich auf der Einwohnerkontrolle Andelfingen ab. Noch 

am gleichen Tag meldet sie sich auf der Einwohnerkontrolle in Frauenfeld, wo ihre 

90-jahrige MuUer seit vielen Jahren wohnt, an. Am 28. Mai 2008 leitet sie am 

Bezirksgericht Frauenfeld ei ne Scheidungsklage ein. Annahme: Im Kanton Thurgau 

geht dem Scheidungsverfahren kein Sühnverfahren voraus. 

Susi Huber arbeitet nach wie vor in Andelfingen und lebt auch weiterhin mit Peter 

Wirth zusammen. 

Albert Huber wird vom Bezirksgericht Frauenfeld auf 20. Juni 2008 zu einer 

mündlichen Hauptverhandlung betreffend Ehescheidung vorgeladen. Er schildert 

Ihnen den Sachverhalt per E-Mai! und ersucht um Rat. Er wolle auf keinen Fali an 

ei ne Gerichtsverhandlung nach Frauenfeld. Er habe von einem Freund geh6rt, dass 

die Gerichte im Kanton Thurgau sehr frauenfreundlich seien. 

6. Wie beurleilen Sie die Situation in Bezug auf das Gerichtsverfahren in 

Frauenfeld? Welche Einwãnde soll / kan n Alberl Huber erheben? 

7. Wie lautet das Dispositiv des Entscheides des Bezirksgerichtes Frauenfeld, 
sofern Alberl Huber mit seiner Argumentation durchdringt und welche 

Rechtsmittel stehen kantonal zur Verfügung (Annahme: Im Kanton Thurgau 

gilt - mit Ausnahme der Regeln über das Sühnverfahren - die Zürcher 

Zivilprozessordnung und das Zürcher Gerichtsverfassungsgesetz). 
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Teilaufgabe E 

In einem arbeitsrechtlichen Verfahren (Schadenersatzklage der Arbeitgeberin X AG 

gegen den früheren Arbeitnehmer Fritz Huwyler auf Leistung von CHF 100'000.-) 

zieht die Klagerin die Klage nach dem Hauptverfahren zurück. 

Sie ha ben in diesem Verfahren Fritz Huwyler, welcher weder Erwerbseinkommen 

noch Vermógen hat, vertreten. Die Vertretung des Beklagten hat viel Zeit in 

Anspruch genommen. Neben zwei Gerichtsverhandlungen, welche je einen halben 

Tag dauerten, haben Sie für die Instruktionsaufnahme und die Vorbereitung der 

Verhandlungen noch 20 Stunden Zeit aufgewendet. 

Sie erhalten am Montag, 18. August 2008 den folgenden Entscheid des 

Arbeitsgerichtes Zürich: 

Rubrum ... 

Begründung ... 

Das Gericht beschliesst: 

1. Dem Beklagten wird die unentgeltliche Prozessführung gewahrt. 

2. Dem Beklagten wird in der Person von Rechtsanwaltin / Rechtsanwalt IhrVorname.lhrNachname 

ein unentgeltlicher Rechtsvertreter bestellt. 

Sodann beschliesst das Gericht: 

1. Der Prozess wird als durch Rückzug der Klage erledigt abgeschrieben. 

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.-. 

3. Die Kosten werden der Klagerin auferlegt. 

4. Die Klagerin wird verpflichtet, dem Beklagten ei ne Prozessentschadigung von CHF 2'000.- zu 

bezahlen. 

5. Schriftliche MiUeilung an die Parteien je gegen Rückschein. 

6. Eine Berufung gegen dieses Urteil kann innert 10 Tagen von der Zustellung an schriftlich und im 

Doppel beim Arbeitsgericht Zürich erklart werden. 

8. Wie beurteilen Sie den Entscheid des Gerichfes? Was isf wann zu 
unfernehmen? 



KANTO N BASEL-LANDSCHAFT 

OFFENTlLICHJE [J]RKIJnlDE 

'ÜBER EINEN 

KAUFYERTRAG 
D~r unterzeichnete Urkundsbeamte der Bezirksschreiberei 
'Sissach beurkundet hiermit: ' 

Marianne Sommer-Früh 

Albert Huber 

dessen Ehefrau 

Susi Huber-Meyer 

verkauft hiermit an 

das hieri~ch beschriebene Grundstück 

Im GrundbuchRothenf1uh: 

Nr. 177: 6 a 69 m2 Gebaude Nr. 16( Hofraum und Garten r 

Dienstbarkeiten und Grund1asten 

a. Last 

b. Recht 

c. Reqht == 
d_ Last = 
e. Last 

g. La~t 

Anmerkungen undVormerkungen 

Keine eingetragen~ 

Grundpf~ndrechte 

Grundstückeigentümerin 

Marianne Sommer-Früh 

(f) 
4<6;~?/W~~ 
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V E R T R A G S B E S T I M M U N G E N 

l . Kaufsumme 
Die Kaufsumme für das hiervor beschriebene 
Kaufsobjekt betragt pauschal: Fr. 480'000.--

in Worten: Vierhundertachtzigtausend Franken. 

2 Zahlungsbestimmungen 
Die Kaufsumme ist ist wie folgt zu bezahlen; 
a. 

b. 
c. 

Ergibt wieder die KaufsUIrune von Fr. 480'000.--

3 . Reugeld 
Beide Parteien verpflichten sich zu einem 
Reugeld von Fr. 40'000.--. 

4 . Antritt und Eigentumsübetragung im Grundbuch 

5 . Wegbedingung der Gewahrleistung 
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6 . Kosten und Steuern 

7 . Baftpflichtversicherung 

8 . Erwerbsart 
Die Kaufererwerben das hiervor beschriebene Kaufsobjekt 
zu Gesamteigentum undbilden somit eine einfache Gesell
schaft im Sinne von Art. 530 ff. OR. 

9 . Eintragungsermachtigung 
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Diese Urkunde wird nach geschehener Lesung von den Vertrags
sch1iessenden a1s richtig, vo11standig und ihrem Wi11en ent
sprechend abgefasst genehmigt und eigenhã~dig mitihrem Namen 
unterschrieben. Die Urkunde wird danach auch vom Urkunds
beamten unterzeichnet und mit seinem amtlichen 8iege1 ver
sehen. 

Die Vertragssch1iessenden haben ihre Identitãt durch Vor1age 
amt1icher Ausweise nachgewiesen. 

t Ihre Hand1ungsfãhigkeit ist nach Einsicht in das amtsinterne 
Verzeichnis bzw. durch VDr1age eines entsprechenden Zeugnisses 
nachgewiesen. 

Die Beurkundung iiHdet4m Bliro des unterzei~hneten Urkunds
beamten in der Bezirks~chreiberei Sissa~h statt. 

Sissach, den 16. (sechzehnten) August 1989 (neunzehnhundert
neunundachtzig) . 

Die Vertragsschliessenden: 

---<P't7'/7 
Marianne Sommer-Früh 

S;~/7 
Albert Huber 

5>:;:5/7, 
Susi Huber-Meyer 

Der Urkundsbeamte: 

BEZIRKSSCHREIBEREI SISSACH 
NetariQt, Erb~ch.ftiamt, Grun'dbuchamt, Betreibungs-& Konku~mt 

lio. íur. F. Emmel 

-J?~~ 
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KANTON 8ASEL-LANDSCHAFT 

OFFENTLICHE URKUNDE 
über einen 

KAUFVERTRAG 

Die unterzeichnete Urkundsperson der Bezirksschreiberei Sissach beurkundet hiermit: 

Albert Huber und dessen Ehefrau 

Susi Huber-Meyer 

Martin Roth 

das hiernach beschriebene Grundstück: 

NI. 177: 

a, Last 
b. Recht 

C. Recht -' 
d. Last 
e. Last 
f. Last = 

g. Last 
h. Recht 

Im Grundbuch Rothenf1uh 

6 a 69 m2 

Dienstbarkeiten und Grundlasten 
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Anmerkungen, Vormerkungen 

K e i 11 e eingetragen. 

Grundpfandrechte 

.I.m .. 9.f.sten Range: Schuldbriefvom 07. Sept. 1989 
im Belrage von 
nebst Zinsen bis zum Satze von 8 % und Kosten 
z;. G. Basell. Kantonalbank. 

Grundstückeigentümer 

.oesamteigentümer gem. Art. 530 ff. OR 

Albert Huber 

Susi Huber-Meyer 

GIJ IUolfrenllll!t N,.. /77 KV Seite 3 

I. 

VER TRA GSB E S TIMMUNGEN 

Kaufsumme 
, 

Dícse betrãgt fur das hiervor beschdebene 
Vertragsobjekt pauschal Fr. 660'000.--

in Worten: sechshundertsechzigtausend 0/00 Franken. 

Die Vertragsparteien erkIaren mit der Unterzeichnung dieses Vyrtrages, dass sie hinsicht1ich 
des Kaufpreises ausserhalb dieses Vertrages keiner1ei weiteren Abreden und Vereínbarun
gen ete. getroffen haben . 

. ' 
Die kant. Ste,uerverwaltung ist gemass § 83 des kant. Steuer- und Finanzgesetzes sowie § 2 
Abs. 3 des kant. Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes nieht an den von den Vertrags
parteien festgelegten Kaufpreis gebunden. 

2. Zahlungsbestimmung 
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I :l, i11i.~Ililllnd der Vertragschliessenden 

Albert und Susi Huber-Meyer erklãren, dass sie in güterrechtlicher Hinsicht weder 
(loln altrechtlichen Güterstand der externen Gütergemeinschaft (vor 1. Jan. 1988) noch dem 
llêurochtlichen Güterstand der Gütergemeinschaft (nach 1. Jan. 1988) unterstehen. 

I ,1 , ~Lu\J11glJngsermachtigung 

l 
Gn Rol!rel1(lldr NI', 177 KV Seile 7 

Diese Urkunde wird nach erfolgter Lesung von den Vertragschliessenden als richtig, vollstandig 
und ihrem Willen entsprechend abgefasst genehmigt und eigenhandig mit ihrem Namen unter
schrieben, Die Urkunde wird danach auch von der Urkundsperson unterzeichnet und mit ihrem 
Amtsstempel versehen,' 

Die Vertragschliessenden haben ihre Identitat, soweit sic der Urkundsperson nicht personlich be
kannt sind, durch Vorlage amtlicher Ausweise hachgewiesen, 

Die Vertragschliessenden erklãren mit ihrer Unterschrift, dass weder Beschrankungen ihrer Hand
lungsfáhigkeit bestehen, noch Verfahren aufBeschrankung íhrer Handlungsfâhigkei.t im Gange 
sind, 

Die Beurkundung findet im Büro derunterzeichneten Urkunds.person in der Bezirksschreiberei 
Sissach statt. 

Sissach, den 27, (siebenundzwanzigsten) Februar 1996 (neunzehnhundertsechsundneunzig). 
JPlts 

Die Vertragschliessenden: 

Albert und Susi Huber-Meyer 

Martin Roth 

Die Urkundsperson: 
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Oeffentliche Beurkundung 

Kaufvertrag 

oe Invest AG 

v e r k a u f t hiermit an die Ehegatten 

Albert Huber 

Susi Huber-Meyer 

- Miteigentümer je zur Hi:ilfte-

- nachstehend "die Kãufer" genannt -

was folgt: 

Im Stadtquartier Wínterthur-Seen 

l. 

Grundbuch Blatt 

,/ Kataster Nr. Plan 57 

- 1 -



Ein im Bau befindliches Reiheneinfamilienhaus, 

mit 

180 m2 

Anmerkungen 

1. 

2. 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

iJ 

k) 

(eine Are 80 m2) Gebãudegrundflãche, Hofraum und 
Garten, Oberseenerstrasse 174. 

Grenzen gemass Mutationsplan Nr. 2292. 

Dienstbarkeiten auf Eb!. 4617 

a) 

b) 

/ e) 

d) 

PfandrechtsfreL 
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Vormerkungen auf Eb!. 4673 

Pfandrechtsfrei. 

Beschrieb der gemeinschaftfichen Líegenschaft: 

Grundbuch B/aU 4623 

Kataster Nr. 9771 P/an 57 

104 m2 (eíne Are 4 m2) Hofraum und Garten, Oberseenerstrasse. 

Anmerkungen 

l. 

3. 

4. 

Díenstbarkeíten 

a) 

b) 

CJ 

- 4 -



d) Last: Ueberbaurecht für Naturkel/er. 
4.11.1996, SP 3357 

Die gemelnschaftliche Uegenschafl isl pfandrechtsfrei. 

Kaufpreis 
* * * * * * * * * 

Der K (l u f p r e i s für das Land (inkl. Miteigentumsanteile) 

betragt Fr. 225'000.-- (Franken zweihundertfünfundzwanzigtausend) 

und ist von den Kaufern anlasslich der heutigen Eigentumsübertragung in 

bar an die Verkauferin zu bezahlen. 

Weitere Bestimmungen 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

l. Die Eigentumsübertragung erfolgt heute, unmittelbar im Anschluss 
an die Beurkundung dieses Vertrages. 

2. Der Besitzesantritt, d.h. der Uebergang der Vertragsobjekte in 
Rechten und Pflichten, Nutzen lind Gefahr, erfolgt mit der Eigen
tumsübertragung (Antrittstag). 

3. Die mit den Vertragsobjekten verbundenen Abgaben gehen ab 
Antrittstag zulasten der Kaufer. Die Parteien verzichten auf eine 
Abrechnung solcher Abgaben per Antrittstag. 

4. Die Gewãhrleistungspflicht der Verkauferin für Rechts- und 
Sachmangel der Vertragsobjekte im Sin ne des Schweizerischen 
Obligationenrechtes wird aufgehoben. 

-5-
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10. Die Kãufer wissen, dass die vorliegende Vermessung auf einer 
sogenannten Büromutation ohne Vermarchung beruht, we/che noch 
nicht unbedingt die definitive Form und Grosse des Kaufsobjektes 
Cinkl. MiteigenWmergrundsWcke) wiedergibt. Die definitive Vermes
sung und Vermarchung kann erst nach Vollendung der Ueberbauung 
stattfinden. Der Kaufpreis wird nicht angepasst, fal/s die definítive 
Nachvermessung und Vermarchung des 8auareals eine Massdiffe
renz ergeben sollte. 

Die Kãufer bevollmãchtigen hiermit die Verkãuferin mit Substitutions
befugnls und dem Recht zur Selbstkontrahierung, zur õffentlichen 
Beurkundung und Anmeldung im Grundbuch der entsprechenden 
Abtretungsvertrage sowie zum Absch/uss von Vertragen betreffend 
díe Neubegründung von Dienstbarkeiten und Eintragung von Anmer
kungen (jnkl. Aenderungen der bestehenden Anmerkungen und 
Díenstbarkeiten), díe im Zusammenhang mit der Gesamtüberbauung 
noch notwendig sind. 

11. Díe Kaufer erklãren, unter dem ordentlichen Güterstand der Errun
genschaftsbefeiligung zu leben. 

O~fh;m1mgli b~m!'~mmlet lEifi~ r:ur ,,~ií'llra~'"H0 
tigj~ GrlunBtn~©~l 8®~®~n1t!~rlrf.t 

Wlnterthur, 

Natar -Stellvertreter 

- 7 -



Bundesgesetz 831.40 

über die berufliche Alters-, Hinterlassenen
und Invalidenvorsorge 
(BVG) 

vom 25. Juni 1982 (Stand am 1. August 2008) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschajt, 

gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung l und auf Artikel 11 
der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung,2 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 19753, 

beschliesst: 

Ersíer Teil: Zweck und Geltungsbereich 

Art.14 Zweck 

l Beruf1iche Vorsorge umfasst alle Massnahmen auf kollektiver Basis, die den 
ãlteren Menschen, den Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Versi
cherungsfalles (Alter, Tod oder Invaliditãt) zusammen mit den Leistungen der 
eidgenõssischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise erlauben. 

2 Der in der beruf1ichen Vorsorge versicherbare Lohn oder das versicherbare Ein
kommen der Selbstãndigerwerbenden darf das AHV -beitragspf1ichtige Einkommen 
nicht übersteigen. 

3 Der Bundesrat prãzisiert die Grundsãtze der Angemessenheit, der Kollektivitãt, der 
Gleichbehandlung, der Planmãssigkeit sowie des Versicherungsprinzips. Er kann ein 
Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt festlegen. 

AS 1983797 

2 

3 
4 

[BS 13; AS 1973429]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute Art. 111-113 
und 196 Ziffem 10 und 11 der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 
Fassung gemãss Ziff. I des BO vom 23. Juni 2000, in Kraft seit dem 1. Jan. 2001 
(AS 2000 2689; BB12000 255). 
BBl1976 1149 
Fassung gemãss Ziff. I des BO vom 3. Okt. 2003 (1. BVO-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2006 (AS 20041677 1700; BBl2000 2637). 
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831.40 Beruf1iche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

3 Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder mit dem 
Wegfall der Invaliditãt. Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 1 bis 55 der obli
gatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge 
freiwillig weiterfúhren, erlischt die Inva1idenrente spãtestens bei Entstehen des 
Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).56 

4 Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der 
leistungspf1ichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist j ene Vorsorgeeinrichtung vorleis
tungspf1ichtig, der er zuletzt angehõrt hat. Steht die leistungspf1ichtige Vorsorgeein
richtung fest, so kann die vorleistungspflichtige V orsorgeeinrichtung auf diese 
Rückgriff nehmen. 57 

4. Kapitel: Freizügigkeitsleistung und Wohneigentumsfórderung58 

1. Abschnitt: Freizügigkeitsleistung59 

Art. 2760 

Für die Freizügigkeitsleistung gilt das FZG61. 

Art. 28-3062 

2. Abschnitt: 63 Wohneigentumsfórderung 

Art. 30a Begriff 

Als Vorsorgeeinrichtung im Sinne dieses Abschnittes gelten alle Einrichtungen, die 
im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind oder die den Vorsorge
schutz nach Artikel 1 des FZG64 in anderer F orm erhalten. 

55 
56 

57 

58 

59 

60 

61 
62 

63 

64 
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Dieser Ati. hat heute eine neue Fassung. 
Satz eingefúgt durch Art. 117 a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 
26. Juni 1982, in K.raft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 
Eingefúgt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in K.raft seit 
1. Jan. 2005 (AS 20041677 1700; BB12000 2637). 
Fassung gemãss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsfórderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in K.raft seit 1. Jan. 1995 (AS 19942372 2378; 
BBl1992 VI 237). 
Eingefúgt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsfõrderung mit 
Mitteln der beruf1ichen Vorsorge, in K.raft seit 1. Jan. 1995 (AS 19942372 2378; 
BB11992 VI 237). 
Fassung gemãss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42) 
SR 831.42 
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993 
(SR 831.42). 
Eingefúgt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsfórderung mit 
Mitteln der beruf1ichen Vorsorge, in K.raft seit 1. Jan. 1995 (AS 19942372 2378; 
BB11992 VI 237). 
SR 831.42 



Bundesgesetz 831.40 

Art. 30b Verpfândung 

Der Versicherte kann den Anspruch auf V orsorgeleistungen oder einen Betrag bis 
zur Hõhe seiner Freizügigkeitsleistung nach Artikel 331d des Obligationenrechts65 
verpfânden. 

Art. 30c Vorbezug 

1 Der Versicherte kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Alters
leistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen Betrag fUr Wohneigentum zum 
eigenen Bedarf geltend machen. 

2 Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur Hõhe der Freizügig
keitsleistung beziehen. Versicherte, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dür
fen hõchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch 
gehabt hãtten, oder die Hãlfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges 
in Anspruch nehmen. 

3 Der Versicherte kann diesen Betrag auch für den Erwerb von Anteilscheinen einer 
W ohnbaugenossenschaft oder ãhnlicher Beteiligungen verwenden, wenn er eine 
dadurch mitfinanzierte W ohnung selbst benutzt. 

4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistungen ent
sprechend denjeweiligen Vorsorgereglementen und den technischen Grundlagen der 
Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um eine Einbusse des Vorsorgeschutzes durch eine 
Leistungskürzung bei T od oder Invaliditãt zu vermeiden, bietet die V orsorgeeinrich
tung eine Zusatzversicherung an oder vermittelt eine solche. 

5 Ist der Versicherte verheiratet oder lebt er in eingetragener Partnerschaft, so ist der 
Bezug nur zulãssig, wenn sein Ehegatte, seine eingetragene Partnerin oder sein 
eingetragener Partner schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung nicht einholen 
oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht anrufen. 66 

6 Wird vor Eintritt eines Vorsorgefalls die Ehe geschieden oderwird die eingetrage
ne Partnerschaft gerichtlich aufgelõst, so gilt der Vorbezug als Freizügigkeitsleis
tung und wird nach den Artikeln 122, 123 und 141 des Zivilgesetzbuches67 sowie 
Artikel 22 FZG68 geteilt. 69 

7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfândung die Liquiditãt der Vorsorgeein
richtung in Frage gestel1t, so kann diese die Erledigung der entsprechenden Gesuche 
aufschieben. Sie legt in ihrem Reglement eine Prioritãtenordnung fUr das Aufschie
ben dieser Vorbezüge beziehungsweise Verpfândungen fest. Der Bundesrat regelt 
die Einzelheiten. 

65 
66 

67 
68 
69 

SR220 
Fassung gemãss Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
SR210 
SR 831.42 
Fassung gemãss Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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831.40 Beruf1iche A1ters-, Hinter1assenen- und Invalidenvorsorge 

Art.30d Rückzahlung 

l Der bezogene Betrag muss vom Versicherten oder von seinen Erben an die Vor
sorgeeimichtung zurückbezah1t werden, wenn: 

a. das W ohneigentum verãussert wird; 

b. Rechte an diesem Wohneigentum eingerãumt werden, die wirtschaftlich ei
ner Verãusserung gleichkommen; oder 

c. beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fallig wird. 

2 Der Versicherte kann im Übrigen den bezogenen Betrag unter Beachtung der 
Bedingungen von Absatz 3 jederzeit zurückbezahlen. 

3 Die Rückzahlung ist zulãssig bis: 

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf A1tersleistungen; 

b. zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls; oder 

c. zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung. 

4 Will der Versicherte den aus einer Verãusserung des Wohneigentums erzie1ten 
Erlõs im Umfang des Vorbezugs innerhalb von zwei Jahren wiederum für sein 
Wohneigentum einsetzen, so kann er diesen Betrag auf eine Freizügigkeitseinrich
tung überweisen. 

5 Bei Verãusserung des Wohneigentums beschrãnkt sich die Rückzahlungspf1icht 
auf den Erlõs. Als Erlõs gi1t der Verkaufspreis abzüglich der hypothekarisch gesi
cherten Schulden sowie der dem Verkãufer vom Gesetz auferlegten Abgaben. 

6 Die Vorsorgeeimichtung rãumt dem Versicherten im Falle der Rückzahlung einen 
entsprechend hõheren Leistungsanspruch gemãss ihrem Reglement ein. 

Art.30e Sicherung des Vorsorgezwecks 

l Der Versicherte oder seine Erben dürfen das W ohneigentum nur unter V orbeha1t 
von Artike130d verãussern. Als Verãusserung gi1t auch die Eimãumung von Rech
ten, die wirtschaftlich einer Verãusserung gleichkommen. Nicht als Verãusserung 
gi1t hingegen die Übertragung des W ohneigentums an einen vorsorgerechtlich 
Begünstigten. Dieser unterliegt aber derselben Verãusserungsbeschrãnkung wie der 
Versicherte. 

2 Die Verãusserungsbeschrãnkung nach Absatz 1 ist im Grundbuch anzumerken. Die 
Vorsorgeeimichtung hat die Anmerkung dem Grundbuchamt gleichzeitig mit der 
Auszahlung des Vorbezugs beziehungsweise mit der Pfandverwertung des Vor
sorgeguthabens anzumelden. 

3 Die Anmerkung darf gelõscht werden: 

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen; 

b. nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles; 

c. bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; oder 

14 



Bundesgesetz 831.40 

d. wenn nachgewiesen wird, dass der in das W ohneigentum investierte Betrag 
gemãss Artikel 30d an die Vorsorgeeinrichtung des Versicherten oder auf 
eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesen worden ist. 

4 Erwirbt der Versicherte mit dem Vorbezug Anteilscheine einer Wohnbaugenossen
schaft oder ãhnliche Beteiligungen, so hat er diese zur Sicherstellung des Vorsorge
zwecks zu hinterlegen. 

5 Der Versicherte mit W ohnsitz im Ausland hat vor der Auszahlung des Vorbezugs 
beziehungsweise vor der Verpfândung des Vorsorgeguthabens nachzuweisen, dass 
er die Mittel der beruf1ichen Vorsorge flir sein W ohneigentum verwendet. 

6 Die Pf1icht und das Recht zur Rückzahlung bestehen bis drei Jahre vor Entstehung 
des Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalles 
oder bis zur Barauszahlung. 

Art.30f70 Einschrãnkungen wãhrend einer Unterdeckung 

l Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass wãhrend der 
Dauer einer Unterdeckung die Verpfândung, der Vorbezug und die Rückzahlung 
zeitlich und betragsmãssig eingeschrãnkt oder ganz verweigert werden kõnnen. 

2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Einschrãnkungen 
nach Absatz 1 zulãssig sind, und bestimmt deren Umfang. 

Art. 30g71 Ausflihrungsbestimmungen 

Der Bundesrat bestimmt: 

70 

71 

a. die zulãssigen Verwendungszwecke und den Begriff «W ohneigentum zum 
eigenen Bedarf» (Art. 30c Abs. 1); 

b. welche Voraussetzungen beim Erwerb von Anteilscheinen einer W ohnbau
genossenschaft oder ãhnlicher Beteiligungen zu erflillen sind (Art. 30c 
Abs.3); 

c. den Mindestbetrag flir den Bezug (Art. 30c Abs. 1); 

d. die Modalitãten der Verpfândung, des Vorbezugs, der Rückzahlung und der 
Sicherstellung des Vorsorgezwecks (Art. 30b-30e); 

e. die Pf1icht der Vorsorgeeinrichtungen, die Versicherten im FaHe der Ver
pfândung oder des Vorbezugs über die Auswirkungen auf ihre Vorsorgeleis
tungen, über die Mõglichkeit der Zusatzversicherung flir die Risiken Tod 
oder Invaliditãt und über die steuerlichen Folgen zu informieren. 

Eingefligt durch Ziff. I des BO vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 
(AS 200446354638; BB12003 6399). 
Ursprünglich Art. 301 
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Schriftliche Anwaltsprüfung J" 

Sachverhalt 

Am 16. Juli 1977 verstarb der verwitwete Hans Müller an seinem Wohnort 

Affoltern/ZH. Er hinterliess keine letztwillige Verfügung, seine gesetzlichen Erben 

waren die Kinder Elise, Andreas und Benjamin Müller. Das Steuerinventar über 

den Nachlass datiert vom 18. Januar 1978, darin sind unter anderem die beiden 

Parzellen 508 und 953 in Affoltern/ZH (haltend zwei Mehrfamilienhauser mit 

insgesamt 12 vermieteten Wohnungen) aufgeführt. In einem mit 30. November 

1978 datierten Vertrag über eine partielle Erbteilung wurden diese beiden 

Parzellen im Gesamteigentum der Erben belassen, der übrige Nachlass wurde zu 

gleichen Teilen den drei Erben zugewiesen. An den Mehrfamilienhausern wurden 

in den folgenden Jahren diverse Erneuerungen und Umbauten vorgenommen, 

welche die Geschwister jeweils in regelmassig stattfindenden Sitzungen 

besch lossen. 

11 

Hans Müller hatte ca. 10 Jahre vor seinem Tod die H. Müller AG gegründet, ein 

Kleinunternehmen mit wenigen Angestellten (Sitz in Winterthur/ZH). Er war selbst 

Geschaftsführer und Verwaltungsratsprasident dieser Gesellschaft, auch 

Eigentümer aller hundert Namenaktien. Eine der insgesamt 100 Namenaktien war 

allerdings seit der Gründung der Gesellschaft aufgrund eines Treuhand- und 

Mandatsvertrages mit den geschaftsüblichen Formulierungen auf den weiteren 

Verwaltungsrat Max Meier übertragen, mit welchem Hans Müller befreundet war. 

Nach dem Tode von Hans Müller fand ei ne ausserordentliche 

Generalversammlung der H. Müller AG statt, anlasslich welcher Andreas Müller in 

den Verwaltungsrat und Max Meier zu dessen Prasident gewahlt wurden. 

1 



Andreas Müller übernahm gleichzeitig die Geschaftsleitung, welche sein Vater bis 

zu seinem Tode ausgeübt hatte. Die H. Müller AG war zu diesem Zeitpunkt 

Eigentümerin diverser Liegenschaften und erzielte regelmassig respektable 

Gewinne. In der partiellen Erbteilung vom 30. 11. 1978 wurde festgelegt, dass 

jedes der drei Geschwister Müller 33 Namenaktien zu Eigentum erhalte (die von 

Max Meier treuhanderisch gehaltene Namenaktie war in jenem Vertrag gar nicht 

erwahnt). 

111 

Am 10. Februar 1984 wurde ein Kaufvertrag beurkundet, mit welchem die im 

Eigentum der H. Müller AG befindliche Liegenschaft Parz. Nr. 308 in Winterthur 

(ei ne Produktionshalle) zu einem Kaufpreis von CHF 1, 6 Mio. auf die 

"Erbengemeinschaft +Hans Müller" (bestehend aus Elise, Andreas und Benjamin 

Müller) übertragen wurde. Zur Tilgung des Kaufpreises wurden seitens der 

Erbengemeinschaft die auf der Liegenschaft lastenden Hypothekarkredite 

übernommen, zusatzlich wurde ein der H. Müller AG gewahrtes Darlehen 

verrechnet und floss ein Betrag von CHF 88'000.-- in die Kasse der H. Müller AG. 

Der so beglichene Kaufpreis war durch einen externen Gutachter bestimmt 

worden. Ein Monat spater (am 10. Marz 1984) verausserte die H. Müller AG ein 

weiteres Grundstück zu einem Kaufpreis von CHF 1,8 Mio., namlich eine 

unüberbaute Parz. Nr. 804 (gelegen in einer Bauzone ebenfalls in Winterthur) an 

die X Architekten AG mit Sitz in Bülach/ZH. Die X Architekten AG begründeten 

am 10. Oktober 1985 auf diesem Grundstück Stockwerkeigentum und erstellten 

daraufhin ein Gebaude mit Eigentumswohnungen, welche sie an diverse 

Eigentümer weiterverkauften. Die Verantwortlichen der X Architekten AG freuten 

sich ab dem bei diesen Verkaufen erzielten Gewinn, haUe doch die Landparzelle 

von der H. Müller AG ausserst günstig erworben werden kbnnen. 

IV 

Am 15. Mai 1986 wurde über die H. Müller AG der Konkurs erbffnet. 

2 



Fragen zu I - IV 

1. 

Wie ist die Rechtsbeziehung der gesetzlichen Erben untereinander vor und nach 

dem 30.11.1978 (Datum der partiellen Erbteilung) zu qualifizieren? 

2. 

Welche Rechte und Pflichten hatte Max Meier als Verwaltungsrat mit einer 

treuhanderisch gehaltenen Namenaktie 

a) gegenüber der Gesellschaft ? 

b) gegenüber Hans Müller ? 

3. 

Was müsste nach der partiellen Erbteilung unter den Geschwistern Müller und der 

Neubestellung des Verwaltungsrates und der Geschaftsleitung der H. Müller AG 

in einem Aktionarbindungsvertrag zwischen den Geschwistern Elise, Andreas und 

Benjamin Müller sinnvollerweise geregelt werden, um die langerfristigen 

Interessen der Beteiligten abzusichern? Prasentieren Sie Vorschlage hierzu. 

4. 

Welche Formalitaten sind bei der Aufteilung eines Grundstücks in 

Stockwerkeigentum vor Erstellung eines Gebaudes zu erfüllen, damit die 

einzelnen Stockwerkeinheiten als selbstandige Grundstücke ins Grundbuch 

aufgenommen werden k6nnen? 

5. 

Kann die Konkursverwaltung der H. Müller AG irgendwelche Ansprüche 

gegenüber den Kaufern der ursprünglich im Eigentum der H. Mül\er AG 

gestandenen beiden Parzellen 308 und 804 geltend machen? Welches sind die 

Voraussetzungen einer Klage und wo ware sie einzureichen? Unter welchen 

Voraussetzungen besteht Aussicht auf Erfolg? Welche Rechtsmittel kommen in 

Frage, um ein entsprechendes Gerichtsurteil anzufechten (Kanton und Bund)? 

3 



Weiterer Sachverhalt 

v 

Im Jahre 1992 weehselte Elise Müller ihren Wohnort und zog naeh Deutsehland, 

naehdem das Konkursverfahren über die H. Müller AG langst abgesehlossen war. 

Elise Müller hatte aber noeh immer ein "mulmiges" Gefühl in dieser Angelegenheit 

und lebte unter dem Eindruek, der damalige Verwaltungsrat hatte seine 

Aufsiehtspflieht über die Gesehaftsführung vernaehlassigt gehabt, anderenfalls es 

nieht zum Konkurs des Familienunternehmens gekommen ware. 

Sie wendet sieh am 12. 3. 1993 ein erstes Mal an Sie als ihren Reehtberater und 

ersueht darum, die Mogliehkeiten einer Klage aus Verantwortliehkeit gegen ihren 

in der Stadt Zürieh wohnhaften Bruder Andreas und gegenüber dem in 

Winterthur/ZH wohnhaften Max Meier abzuklaren. 

VI 

Im Jahre 1996 wünsehte Elise Müller definitiv aus der Erbengemeinsehaft 

auszutreten und gelangte mit diesem Anliegen an ihre beiden Brüder. Am 18. Juli 

1997 wurde die Liegensehaft Parz. Nr. 508 auf sie übertragen, wobei ein 

Anreehnungswert von CHF 1,5 Mio. festgelegt wurde. Der entspreehende Vertrag 

unter den Gesehwistern war wiederum mit "Partielle Erbteilung" übersehrieben. 

Am 18. 10. 1997 sehrieb Elise an Andreas und Benjamin Müller, dass sie die 

definitive Aufteilung des restliehen Naehlassvermogens verlange. Die beiden 

Brüder stellten sieh jedoeh auf den Standpunkt, dass na eh der Übertragung der 

Liegensehaft Parz. Nr. 508 keine weiteren Ansprüehe zu stellen seien, habe Elise 

doeh ihren Teil erhalten. Elise ist demgegenüber der Ansieht, dass sie weitere 

Ansprüehe stellen kann und ersueht Sie aueh in dieser Saehe um anwaltliehen 

Beistand. 
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Fragen zu V und VI 

6. 

Welehe Informationen ben6tigen Sie, um die Voraussetzungen einer 

Verantwortliehkeitsklage ihrer Klientin gegen Andreas Müller und Max Meier im 

Beratungszeitpunkt absehatzen zu k6nnen? 

7. 

Wo ware ei ne allfallige Klage einzureiehen und wie lautet das entspreehende 

Reehtsbegehren? Welehes sind die Reehtsmittel gegen den Entseheid (Kanton 

und Bund)? 

8. 

Wie gehen Sie als Anwalt von Elise vor, um Klarheit über no eh vorhandenes 

Naehlassverm6gen zu erhalten? Entwerfen Sie insbesondere ein Sehreiben an 

die beiden Brüder, in welehem sie Elises Standpunkt darlegen. 

9. 

Mit weleher Klage k6nnte ein allfalliger Ansprueh gegenüber den Brüdern 

durehgesetzt werden? Wo ist diese Klage einzureiehen, mit welehem 

Reehtsbegehren, und wie lauten die Parteibezeiehnungen? 

Gesetze: 

ZGB, OR mit Nebengesetzen (P. Gaueh), SehKG (Navigator), IPRG, LugÜ, 

BGG, Prozessgesetze. 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Sachverhalt 

Grundlagen und Nachlassabwicklung 

Adolf Zürcher wurde 1920 geboren. Aus seiner ersten Ehe stammt sein Sohn Hans, geboren 

1950. Mit diesem schloss er 1980 einen Erbverzichts- und Ausverkaufvertrag ab. Er heiratete 

1973 seine zweite Ehefrau Erna, geboren 1948. Aus dieser Ehe stammen die Kinder Anna, 

geboren 1976, und Caroline, geboren 1980. 

Adolf Zürcher wohnte mit seiner Ehegattin im ehelichen Einfamilienhaus im Bezirk Affoltern 

in Bonstetten, bevor er die letzten Monate in einem Pflegeheim in Zürich verbrachte, wo er 

am 5.10.2004 verstarb. Am 19.11.2004 wurde der Erbvertrag vom 17.11.1989 gerichtlich 

erOffnet. Am 20.4.2006 wurde eine Erbbescheinigung (Erbschein) ausgestellt mit den beiden 

T6chtern Anna und Caroline als alleinige Erben. Am 24.9.2007 wurde von der Ehegattin des 

Erblassers nachtrãglich ein italienisches Testament vom 20.7.2002 eingereicht und am 

12.11.2007 vom zustãndigen Gericht erOffnet. Am 15.11.2007 wurde vom Gericht ein neuer 

Erbschein ausgestellt, in welcher die Ehefrau des Erblassers als alleinige Erbin bezeichnet und 

der alte Erbschein aufgehoben wurde. Anfangs Dezember 2007 erscheinen die T6chter Anna 

und Caroline Zürcher in Ihrer Anwaltskanzlei und bitten Sie um Beratung. Sie wollen verhin

dern, dass ihre Mutter Alleinerbin ist. 

Erbvertrag vom 17.11.1989 

Der Erbvertrag vom 17.11.1989 wurde in der Schweiz beim Notar errichtet. Er entspricht den 

schweizerischen Formvorschriften. Parteien des Erbvertrages sind der Erblasser Adolf Zür

cher und seine Ehefrau Erna Zürcher. In diesem Erbvertrag vereinbaren die Parteien Folgen

des: 

I 
l. Wir haben bis heute keinen Ehevertrag abgeschlossen und leben deshalb unter dem ordent
lichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. 
2. Allfallige bisherige letztwillige Verfügungen werden hiermit vollumfanglich aufgehoben. 
3. Der Sohn Hans, geboren 1950, aus erster Ehe wurde bereits mit einem Erbauskauf am 
künftigen Nachlass seines Vaters abgefunden. 
4. Die Eheleute Zürcher haben als gemeinsame Nachkommen die beiden Tochter Anna und 
Caroline. 

11 
Die beiden Erblasser Adolf und Erna Zürcher wenden sich an ihrem dereinstigen Nachlass 
die Gesamtnutzniessung gemass Art. 473 ZGB zu. 



2 

Somit findet bis zum Ableben des zweitversterbenden Ehegatten keine Teilung irgendwelcher 
Vermogenswerte statt. 

Sollte das eigene Vermogen und die Nutzniessung zum Unterhalt des Überlebenden nicht aus
reichen, so ist dieser im Rahmen der Art. 328 ff ZGB berechtigt, das Nutzniessungsvermogen 
anzugreifen. 

Der überlebende Ehegatte wird von jeglicher Sicherstellungspflicht befreit. 

111 
Nach dem Ableben beider Ehegatten fallt das dannzumal noch vorhandene Vermogen gestützt 
au! das gesetzliche Erbrecht an die gemeinsamen Nachkommen und zwar in allen Graden 
nach Stammen. 

lV 
Als ihren Willensvollstrecker und Teilungsliquidator ernennen sie den Verfasser dieser Ur
kunde, den Notar X 

Italienisches Testament vom 20.7.2002 

Das italienische Testament entspricht den italienischen Formvorschriften. Es wurde beim ita

lienischen Notar in Campione/Italien (am Luganersee) verfasst und Offentlich beurkundet. Es 

wurde auch dort aufbewahrt und enthãlt folgenden Text (Originalsprache italienisch, deutsche 

Übersetzung) : 

Alle Testamente sind ungültig zu erklaren und als Universal-Erbin ist meine Ehefrau Erna 
Zürcher zu erklaren. Der Notar hat dem Testator das Testament in Anwesenheit der Zeugen 
vorgelesen und sofort vom Übersetzer auf Deutsch übersetzen lassen. Der Erblasser erklart, 
dass er geistig zurechnungs!ahig ist und dass das Testament seinem Willen entspricht. 

Nachlass 

Der Nachlass von Adolf Zürcher setzt sich wie folgt zusammen: 
Aktiven (Wert insgesamt ca. Fr. 9 - 10 Mio.) 
- Kontokorrent mit Fr. 150'000 
- Wertschriftendepot Fr. 150'000 
- Eheliches Haus in Bonstetten ZH (von Ehegattin bewohnt), mit ca. 4000rn2 Umschwang, 

(Land reicht für 4 zusãtzliche Bauparzellen), Wert ca. Fr. 5 Mio. 
- Eigenturnswohnung in Carnpione/Italien, unvermietet (Ferienwohnung des Erblassers), 

Wert ca. Fr. 400'000 
- Altes Geschãftshaus in Zürich (Niederdorf), Wohnungen und Geschãftslokal vermietet, 

Wert ca. Fr. 3,5 Mio. 
- Landwirtschaftsland mit Pferdestal1ungen im Kanton Thurgau (ca. 10'000 rn2), verpachtet, 

Wert ca. Fr. 400'000 
Passiven: Hypotheken belaufen sich aufFr. 500'000 (Hypothekarzins 4%). 

Der Ertrag aus dem Nachlass belãuft sich nach Abzug der Unterhaltskosten für die Liegen

schaften und der Kosten für die Hypothekarzinsen auf ca. Fr. 50'000 pro Jahr. Das Kontokor-
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rent ist Errungenschaft des Erblassers, die übrigen Vermogenswerte stellen Eigengut des Erb

lassers dar. 

Die Errungenschaft der Ehefrau belauft sich aufFr. 30'000 (separates Konto). Die Ehefrau hat 

im Übrigen bloss geringe Einkünfte aus Rente und eigener Erwerbstatigkeit (Teilzeitarbeit 

von ca. 30%). Sie hat kein Eigengut. 

Fragen 

Sie haben als Anwalt/ Anwaltin die folgenden Fragen abzuklaren: 

1. Konnen Sie die Aufhebung des Erbscheins vom 15.11.2007 verlangen? 

2. Wer ist Erbe? 

3.1. Wo und wie und mit welcher Begründung konnen die beiden Tochter das italienische 

Testament erfolgreich anfechten? 

3.2. Wie lautet das (oder die) Rechtsbegehren einer allfàlligen Klage? 

4. Sind einzelne Klauseln des Erbvertrages ungültig oder unwirksam (unabhangig von der 

Frage, ob das italienische Testament die Aufhebung des Erbvertrages bewirkt)? 

5.1. Die beiden Tochter mochten moglichst bald eine Erbteilung durchführen. Wie und wo 

müssen die Tochter klagen (unter der Annahme, dass die Mutter nicht Alleinerbin ist)? 

5.2. 1st ei ne Erbteilungsklage trotz der Weigerung der Mutter erfolgreich? Es ist davon aus

zugehen, dass die beiden Tochter einstweilen nur die vier Bauparzellen in Bonstetten 

verkaufen mochten. Die Mutter beantragt die Klageabweisung und stellt im Prozess 

auch keine Antrage, wie eine Teilung zu erfolgen habe. Wie konnte das Dispositiv des 

Urteils aussehen? 

6. Die Mutter wohnt im ehelichen Haus. Die Heizung des Hauses ist defekt. Eine neue 

Heizung kostet Fr. 60'000. Wer muss diese Kosten übernehmen? 

7. Falls die Mutter mit einer Erbteilung einverstanden ware, welchen aussergerichtlichen 

Erbteilungsvertrag würden Sie der Mutter und den Tochtern vorschlagen (nur Grundzü

ge erwahnen)? Welche Formvorschriften sind zu beachten? 

8. Der Willensvollstrecker hat sich bisher passiv verhalten. Was ist seine Aufgabe in dieser 

Situation? 1st er Partei in einem der moglichen Prozesse (siehe Frage 3.1. und 5.1.)? Hat 

er Anspruch auf Entschadigung? 

Gesetzestexte: ZGB/OR (Schulthess-Ausgabe); ZPO, GVG, 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben, aber 1hrer Losung beizulegen. 



SCHRIFTLlCHE ANWAL TSPRÜFUNG .. 

I. SACHVERHALT 

1. Die in Zürieh domizilierte SatCom AG betreibt seit Jahren sogenannte Satelliten

kommunikationsverbindungen. Im Wesentliehen stellt sie ihren Kunden nebst Zu

gang zu Zentren (Überwaehung, Hotlines, Einsatz von Servieeeinsatzen ete.) Satel

Iitenübertragungskapazitaten, Lizenzen sowie Zugang zu Mietleitungen gegen Ent

gelt zur Verfügung (naehfolgend Kundenvertrí3ge). 

2. Zu den Kunden der SatCom AG zahlen fast aussehliesslieh weltweit tatige Gross

firmen oder aber ganze Uinder bzw. die Betreiberfirmen der betreffenden Lander. 

Unter den Uindern, mit denen die SatCom AG ei nen Kundenvertrag hatte, befanden 

si eh auch Staaten wie Iran, Kuba und Nordvietnam, also Staaten welche von der 

derzeitigen US-Regierung als "Schurkenstaaten" bezeichnet werden, bzw. gegen 

die die USA ein Handelsembargo verhangt haben. 

3. Im Verlaufe des Jahres 2003 wurde die SatCom AG zu hundert Prozent von der in 

den Vereinigten Staaten domizilierten US-Com Ud. übernommen. Im Zeitpunkt die

ser Übernahme und noeh heute ist ein amerikanisches Gesetz in Kraft, welehes den 

amerikanischen Firmen wie auch deren Tochtergesellsehaften innerhalb und aus

serhalb der Vereinigten Staaten verbietet, irgendwelche Vertrage, Geschaftsverbin

dungen ete. mit sogenannten "Schurkenstaaten" zu unterhalten. Dieses amerikani

sche Gesetz sieht des Weiteren vor, dass wenn und soweit eine amerikanisehe Fir

ma (wie die US-Com Ud.) eine auslandische Firma (wie die SatCom AG) über

nimmt, die amerikanische Muttergesellsehaft dafür zu sorgen hat, dass die neu 

übernommene Tochtergesellschaft allenfalls bestehende Vertrage mit "Schurken

staaten" sehnellstm6glích und entschadigungslos beendet oder aber auf einen aus

senstehenden Dritten übertragt. Es wird den amerikanischen Gesellsehaften, ihren 

Toehtergesellschaften wie auch den Angestellten einer (ne u) übernommenen Toch

tergesellsehaft verboten, für die Übertragung von Vertragen mit "Sehurkenstaaten" 



auf Dritte direkt oder indirekt irgendwelche Entschadigungen oder Vergünstigungen 

entgegen zu nehmen oder sich versprechen zu lassen. Ein Verstoss gegen dieses 

Gesetz wird mit hoher Geldstrafe und/oder Freiheitsstrafe geahndet. 

4. Kaum hatte die US-Com Ltd. die SatCom AG übernommen, drangte Erstere darauf, 

dass die SatCom AG die bestehenden Vertrage mit "Schurkenstaaten" auf einen 

aussenstehenden DriUen übertragt. In der Folge beauftragte die SatCom AG ihren 

Finanzchef Schmid damit, in Erfül!ung dieser Auflage einen geeigneten Dritten zu 

finden und in Absprache mit den betreffenden "Schurkenstaaten" die mit diesen ge

schlossenen Vertrage auf eben diesen Dritten zu übertragen. 

5. In der Folge kontaktierte Herr Schmid die ihm von früher her bekannte Space Com 

GmbH mit Sitz in München. Diese zeigte grosses Interesse an der Übernahme der 

Vertrãge, welche die SatCom AG bis anhin mit "Schurkenstaaten" hatte. 

6. Noch bevor es zu Direktverhandlungen zwischen der Space Com GmbH und der 

SatCom AG kam, erklarte Schmid der Space Com GmbH, dass er - Schmid - wohl 

veranlassen kbnnte, dass samtliche Vertrage, welche die SatCom AG mit "Schur

kenstaaten" habe, auf die Space Com GmbH übertragen würden, dass er aber für 

ei ne erfolgreiche Übertragung solcher Vertrage von der Space Com GmbH ange

messen entschadigt werden müsse. Nach langeren Verhandlungen unterzeichnete 

die Space Com GmbH und Herr Schmid am 10. Januar 2004 eine mit "Beratungs

vertrag" betitelte Vereinbarung (Beilage 1). 

7. In der Folge wurden zehn Vertrage mit "Schurkenstaaten" in dem Sinne übertragen, 

dass mit dem schriftlichen Einverstandnis der "Schurkenstaaten" die Space Com 

GmbH mit allen Rechten und Pflichten und mit befreiender Wirkung für die SatCom 

AG in die (vertragliche) Rechtstellung der SatCom AG eintrat. Bei den Verhandlun

gen wie auch bei der Vertragsunterzeichnung war die SatCom AG von Herrn 

Schmid vertreten. 

8. Die von der SatCom AG übernommenen Vertrage waren für die Space Com GmbH 

sehr lukrativ. Wahrend des angebrochenen Geschaftsjahres 2004 und des Ge-
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schaftsjahres 2005 bezahlte die SatCom AG Herrn Schmid "Provisionen" gemass 

Beilage 1 im Gesamtbetrag von mehreren hunderttausend Euros. 

9. Anfangs 2006 klarte der Steuerberater die Space Com GmbH darüber auf, dass die 

Provisionszahlungen an Schmid, anders als von der Space Com GmbH angenom

men, nicht steuerabzugsfahíg seien (die Gewinnsteuer betragt für die Space Com 

GmbH ca. 42%). Nach deutschem Steuerrecht handle es sich, was objektiv richtig 

ist, unter den gegebenen Umstanden bei diesen Provisionszahlungen um steuerlich 

nicht abzugsfahige Schmiergelder. Gleichzeitig klarte er die Space Com GmbH dar

über auf, dass, was die Space Com GmbH bis zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, es 

Schmid nach amerikanischer Gesetzgebung ohnehin verboten gewesen sei, sich 

Provisionen für die Verschaffung solcher Vertrage versprechen und auszahlen zu 

lassen (dazu oben Rz. 3). 

10. Aufgescheucht durch bzw. gestützt auf diese Mitteilung des Steuerberaters kündígte 

die Space Com GmbH den ,,8eratungsvertrag" mit Schmid mittels eingeschriebenen 

Brief von Marz 2006 mit "sofortiger Wirkung", evtl. "auf sechs Monate" gemass 8ei

lage 1, Ziff. 4. Gleichzeitig teilte sie mit, das s sie nicht nur keine Provisíonen mehr 

bezahlen werde, sondern dass sie alle bisher bezahlten Kommissionen zurückver

lange. Schmid antwortete darauf mit ebenfalls eingeschriebenen Brief vom April 

2006, dass er die "Kündigung nicht anerkenne" und dass er auf der Bezahlung der 

Provisionen auf den von der Space Com GmbH übernommenen Vertrage wahrend 

deren gesamten, bis Ende 2010 dauernden Laufzeit bestehe. Anlasslich der folgen

den, jedoch erfolglos verlaufenen Verhandlungen stellte sich die Space Com GmbH 

überdies auf den Standpunkt, der Beratungsvertrag sei ohnehin ungültig. 

11. Die Verhandlungen wurden im Juni 2006 erfolglos abgebrochen. In der Folge 

herrschte zwischen den Parteien vollstandige "Funkstille". Heute kommt nun Herr 

Schmid zu Ihnen und bittet Sie um anwaltliche Beratung. 
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11. FRAGEN 

A. Materielles 

Wie ist die Rechtslage? Beurteilen Sie insbesondere die Erfolgschancen einer Klage 

des Herrn Schmid auf Bezahlung bzw. seines Risikos, bereits vereinnahmte Provi

sionen zurückzahlen zu müssen. Herr Schmid will, dass Sie für beide Fragen je Pro 

und Contra inkl. Eventualstandpunkte separat analysieren und darlegen. 

B. Formelles 

Herr Schmid will sodann von Ihnen wissen, wo und wie er gegebenenfalls eine Kla

ge einleiten müsste. Er will von Ihnen auch wissen, ob er allenfalls zwischen mehre

ren Gerichtsstanden wi:ihlen kõnnte und, falls er in Zürich klagen würde, welche 

Rechtsmittel ihm grundsaízlich zur Verfügung síehen würden. 

Gesetzestexte: OR und ZGB Ue Ausgabe Peter Gauch), ZPO, GVG, BGG 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Referent: RA Rolf Herter 

Hugo Müller (Wohnsitz Zürieh), der in Argentinien aufgewaehsen ist und kaum 

Deutseh sprieht, hat seit dem 1. Januar 2008 den "Danee Club One" in Horgen 

geführt. Die Club-Lokalitaten hat er von der Immo AG (Sitz in Horgen) gemietet. 

Die Getranke hat er von der Bier AG (Sitz in Wadenswil) gekauft. Hiezu hat er -

sowie die Müller GmbH (Sitz in Affoltern am Albis) - den Vertrag in Anhang A ab

gesehlossen. Sein Bruder, Bruno Müller, ist einziger Gesellsehafter der Müller 

GmbH. Sowohl Hugo Müller wie aueh die Müller GmbH sind stets sehleeht bei 

Kasse, was die etliehen Eintrage im Betreibungsregister belegen. 

Das Inventar (Bar, Liehtinstallationen, Musikanlage, ete.) hat Hugo Müller von 

der Sound AG (Sitz in Zug) gekauft. Der Wert des Inventars betragt eigentlieh 

nur CHF 40'000.-; da Hugo Müller aber nieht über Geld für die Installationskosten 

verfügte, wurden diese im Betrag von CHF 20'000.- im Kaufpreis des Inventars 

"integriert", um die Gesamtkosten von CHF 60'000.- von der Leasing AG (Sitz in 

Baden) finanzieren zu lassen, was diese aueh getan hat. Der Leasingvertrag sieht 

eine Laufzeit von 48 Monaten (ab Januar 2008) und Leasingraten von CHF 

2'000.- pro Monat vor. 

Am 28. April 2008 hat Hugo Müller den Danee Club One an Franz Huber (Wohn

sitz Zürieh) "verkauft". Sie sehlossen hiezu den Vertrag in Anhang B. 

Sie werden heute von Hugo Müller aufgesueht. Er erzahlt Ihnen, Franz Huber ha

be unter Mitwirkung der Immo AG den Mietvertrag per 1. Juli 2008 übernommen 

und vertragsgemass CHF 100'000.- bezahlt. Er habe Huber am 30. Juni 2008 

aueh den Sehlüssel übergeben. Der Vertrag mit der Bier AG sowie der Leasing

vertrag mit der Leasing AG sei aber noeh nieht übernommen worden. 

Er, Hugo Müller, habe ab dem 1. Juli 2008 keine Getranke mehr bezogen, weil 

das ja jetzt Saehe von Franz Huber sei. Am 30. Juli 2008 habe die Bier AG den 

Getrankeliefervertrag fristlos gekündigt. Man sei mit Herrn Klaus Kroll, dem zu

standigen Verkaufer der Bier AG, im Gespraeh. Er habe gesagt, dass er ihn, Mül

ler, aus dem Vertrag entlassen würde, wenn er nur einen Naehfolger ·für den 

Danee Club One bringen k6nne. 
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Den Zins des Darlehens sowie die Leasingraten ha be er, Müller, bis heute per 

Falligkeit immer bezahlt. 

FRAGE 1: 

Welche Überlegungen sind anzustellen? Wie soll Hugo Müller vorgehen? 

Nach einigen Verhandlungen erklart sich Franz Huber bereit, den Vertrag mit der 

Bier AG sowie den Leasingvertrag mit der Leasing AG zu übernehmen. Die Lea

sing AG ist damit einverstanden. Die Bier AG lehnt indes ab. Stattdessen will sich 

die Bier AG schadlos halten. 

FRAGE 2: 

Wie kann Franz Huber den Vertrag mit der Leasing AG übernehmen? 

FRAGE 3: 

Gegen wen wird die Bier AG welche Ansprüche prozessual geltend machen? Wie 

und wo wird dieses Verfahren eingeleitet? Welche Rechtsbegehren wird die Bier 

AG wohl stellen? 

FRAGE 4: 

Welche materiellen Argumente würden Sie zu Gunsten desjder Schuldner(s) ge

gen die Forderung der Bier AG vorbringen? Bewerten Sie die Erfolgschancen Ih

rer Argumente. 

FRAGE 5: 

Wie muss die Bier AG verfahren, wenn sie ein rechtskraftiges Urteil zu ihren 

Gunsten durchsetzen will? Erlautern Sie die wesentlichsten Verfahrensschritte. 

Womit muss die Bier AG rechnen, wenn derjdie Schuldner (gemass Frage 3) zah

lungsunfahig istjsind? 

Dle Aufgabe ist nicht abzuschreiben und muss der Prüfung beigelegt werden. 
Gesetze: OR, ZGB, SchKG, IPRG, LugÜ, GStG, ZPO, GVG, BGG 



Schriftliche Anwaltsprüfung 

ANHANG A 

Getrankeliefervertrag mit Oarlehen 

zwischen 

Bier AG( Wadenswil 

und 

(Lieferantin) 

Hugo Müller( Zürich (Kunde) 

solidarisch haftend: Müller GmbH( Affoltern a.A. 

betreffend "Dance Club One"( Horgen 

Vertragsdauer: 1. Januar 2008 - 31. Dezember 2012 
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1. Der Kunde verpflichtet sich( wahrend der Dauer des Vertrags die vereinbarten Getranke 
zu beziehen und im Dance Club One auszuschenken. Als Gegenleistung gewahrt die Liefe
rantin dem Kunden umsatzbezogene Rückvergütungen auf den Bezügen( welche für den 
Betrieb getatigt werden. 

2. Als weitere Gegenleistung gewahrt die Lieferantin dem Kunden ein Darlehen zur Finanzie
rung des Betriebs im Umfang von CHF 40'000.- Das Darlehen wurde mit Unterzeichnung 
dieses Vertrags ausbezahlt. 

3. Das Darlehen muss mit 5% p.a. verzinst werden und ist bei Vertragsende zur Rückzah
lung fallig. Die Zinsen werden quartalsweise in Rechnung gestellt. 

4. Die Rabattkonditionen pro Produktekategorie sind in Beilage 11 ersichtlich. Zu Vertrags
beginn geht der Kunde von einem jahrlichen Umsatz von CHF 70'000.- aus. 

5. Die in Beilage 22 aufgeführten Produkte gelten als Pflichtsortiment und müssen perma
nent im Angebot und auf der Preisliste des Dance Club One stehen. 

6. Bei mehrjahrigen Vertragen verpflichten sich die Vertragsparteien( vor Ablauf des Vertra
ges über eine Weiterführung der Zusammenarbeit zu verhandeln. Der Vertrag kann unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten per Ablauf der Vertragsdauer gekündigt werden. Er
folgt keine Kündigung( verlangert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. 

7. Die Lieferantin kann mit sofortiger Wirkung kündigen( wenn 

Der Kunde in einem Jahr nicht 60% der Gesamtbezüge gemass Ziff. 4 erreicht; 

über einen Kunden der Konkurs er6ffnet oder ein Verlustschein ausgestellt wird; 

der Betrieb eingestellt( unterbrochen oder einem Dritten übertragen wird; 

die Getrankebezugspflicht nicht eingehalten wird. 

8. Bei Verletzung des Vertrages k6nnen die Parteien die Erfüllung der Vertragspflichten ver
langen und Schadenersatz geltend machen oder auf Erfüllung verzichten und Schadener
satz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei der Geltendmachung von Schadenersatz aus 
Nichterfüllung kann die Lieferantin 25% der vereinbarten Gesamtbezüge( multipliziert mit 
den ausstehenden Vertragsjahren, als Schadenspauschale einzufordern. 

9. Ãnderungen dieses Vertrages sind nur in schriftlicher Form gültig. 

10. Anwendbar ist Schweizer Recht. 

Wadenswil{ 3. Dezember 2007 

gez. Bier AG gez. Hugo Müller 

1 Für die Prüfung unwesentlich 
2 Für die Prüfung unwesentlich 

gez. Müller GmbH 



Schriftliche Anwaltsprüfung 

ANHANG B 

Kaufvertrag 

Hugo Müller J Zürich (Verkaufer) 

verkauft an: 

Franz Huber J Zürich 

zu den nachstehenden Bedingungen folgendes Lokal: 

Dance Club One J Horgen 

Kaufpreis: 

Zahlungen: 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

11313'131313.-

313'131313.- bereits erhalten 

413'131313.- per le. Juni 213138 

313'131313.- per 313. Juni 213138 
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Der Biervertrag über CHF 413'131313.- sowie der Leasingvertrag der Leasing AG 

zu monatlich CHF 2'131313.- mit der Restlaufzeit von 42 Monaten wird übernom

men. 

Dübendorf J 28.4.213138 

gez. Hugo Müller (Verkaufer) gez. Franz Huber (Kaufer) 

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Parteien den Ge

richtsstand Zürich. 


